
Blitz-Reisen GmbH 
Postfach 10 80 
51481 Overath

Wir haben es Ihnen einfach gemacht – senden Sie uns dieses Formular in 
einem Fensterumschlag per Post, per Fax an 02206-600111
oder eingescannt per E-Mail an: post@blitz-reisen.de

Verbindliche Reiseanmeldung 2021-2022
Hiermit melde ich mich (= der Unterzeichner = die unter Nr. 1 aufgeführte Person) und folgende Person(en) gemäß der Reiseausschreibung, der Allgemeinen Hin-
weise auf den Seiten 2-11 im Katalog „Erlebnisreisen 2021“ und den mir vorliegenden Reisebedingungen zu nachfolgend genannter Reise an. Ich/wir bestätigen 
damit gleichzeitig, dass alle angemeldeten Teilnehmer körperlich und geistig in der Verfassung sind, an der Reise so teilzunehmen, dass diese ohne Beeinträchti-
gungen für das Programm und für andere Mitreisende durchgeführt werden kann.

Reisetitel / Reiseziel:

Reisetermin: bis

Vor- und Zuname* Anschrift Telefon & Handy** Geb.-Datum

1.

2.

3.

4.
* WICHTIG! Geben Sie Ihren Vor- und Zunamen an, so wie er in Ihrem Ausweis bzw. Reisepass steht.
** Ihre Mobiltelefon-Nr. ist hilfreich, um Sie am Abreisetag bei evtl. Problemen kontaktieren zu können.
Ich/wir wünsche(n):  Doppelzimmer/Doppelkabine  Einzelzimmer/Einzelkabine

 Außenkabine  Nichtraucherzimmer in den Hotels (ohne Gewähr)
 Reise-Rücktrittskosten-Versicherung*  Kreditkartenzahlung
 Reise-Rücktrittskosten-Versicherung inkl. Reiseabbruch-Versicherung*  Jahresversicherung (optional)
 Komplettschutz-Versicherung (ohne Reise-Krankenversicherung)*  Übernachtung im Gästezimmer in Overath vor der Reise
 Premiumschutz-Versicherung (inkl. Reise-Krankenversicherung)*  Übernachtung im Gästezimmer in Overath nach der Reise 
 Bussitzplätze in der 1. Reihe (sofern verfügbar – zuschlagpflichtig)  

Besondere Wünsche:

Gewünschter Buszustieg:  Bochum  Koblenz  Köln  Siegen  „Siegburg“* 
(Bitte entsprechend ankreuzen)  Unna  „Münsterland“*  Eigene An-/Abreise zum/vom Flughafen

 Overath  ohne  PKW-Parken  Overath mit PKW-Parken
* Die Autobahnraststätten „Siegburg“ und „Münsterland“ werden nicht bei allen Reisen angefahren.

oder  Haustürabholung
Sofern Sie zu einem der genannten Abfahrtsorte kommen, erhalten Sie einen Preisnachlass von 30,- € pro Person. Bei Flugreisen erhalten Sie einen Nachlass von 40,- € – je-
doch nur bei eigener Anreise zum Flughafen. Im Falle der Haustürabholung entfällt der Nachlass. Die Haustürabholung gilt nicht für alle Orte. Weitere Einzelheiten finden 
Sie im Katalog auf Seite 7. Die angegebenen „Besonderen Wünsche“ können nur im Rahmen der Möglichkeiten berücksichtigt werden und sind – sofern nicht ausdrücklich 
in der Reisebestätigung ausgewiesen -– nicht Bestandteil des Reisevertrages. Die Sitzplätze im Bus werden – mit Ausnahme der ersten Reihe – in der Reihenfolge des Ein-
gangs der Anmeldungen vergeben. Besondere Sitzplatzwünsche können nur im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten berücksichtigt werden und sollten vor der Buchung 
abgesprochen werden. In den Bussen wird generell nicht geraucht. Die Mindestteilnehmerzahl je Reise beträgt 25 Personen. Wir empfehlen den Abschluss zumindest einer 
Reiserücktrittskostenversicherung. Falls Sie mit der Kreditkarte zahlen möchten, erhalten Sie zur Erfassung Ihrer Kreditkartendaten einen Fragebogen. Wir akzeptieren nur 
Visa- und Eurocard. Mit meiner Anmeldung bestätige ich, dass alle oben aufgeführten Namen mit den Angaben im Ausweis bzw. Reisepass übereinstimmen. Von 
den Allgemeinen Hinweisen auf den Seiten 2-11 im Katalog (aus denen sich – zusammen mit der Reisebeschreibung – die vorvertraglichen Informationen ergeben) und den 
mir vorliegenden und im Katalog auf den Seiten 207 und 208 abgedruckten Reisebedingungen habe ich Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie in jedem Fall auch die umseitige 
Datenschutzinformation aus und unterschreiben diese ebenfalls. Bei der gebuchten Reise handelt es sich um eine Pauschalreise gemäß EU-Richtlinie 2015/2302. Beachten 
Sie bitte auch das Formblatt auf Seite 211 im Katalog „Erlebnisreisen 2021“. 

Ort: Datum: Unterschrift:

Hiermit erkläre ich, für alle Vertragsverpflichtungen aller von mir mit angemeldeten Reiseteilnehmer einzustehen: 

Ort: Datum: Unterschrift:
Ihren eventuellen Anspruch auf Treuerabatt prüfen wir automatisch nach Buchungseingang.

Bei mehreren angemeldeten Reiseteilnehmern 
müssen Sie hier ein zweites Mal unterschreiben.

* Die Prämien für die Versicherungen finden Sie auf S. 208 im Katalog „Erlebnisreisen 2021“.



Datenschutzerklärung
Wir sind berechtigt, von Ihnen umfangreiche personenbezogene Daten 
zu erheben. Wir sind aber auch verpflichtet, Ihre Daten gesetzeskonform 
zu verwenden und zu schützen. Ihre Privatsphäre ist uns wichtig, also 
nehmen Sie sich bitte die Zeit, unseren Datenschutzhinweis zu lesen. 

Wenn Sie auf unserer Website surfen, 
erheben wir unter anderem:

�� Informationen über Ihr Surfverhalten auf unserer Website.

�� Informationen über die Art und Weise, wie Sie unsere digitalen
Dienste abrufen, einschließlich Betriebssystem, IP-Adresse, Online-
Identifizierungsmerkmale und Browser-Details.

Wenn Sie bei uns eine Reise buchen, 
erheben wir unter anderem:

�� Personenbezogene Daten wie Name(n), Anschrift(en), Telefon-
nummer(n), Geburtsdaten etc.

�� Ausweisdaten des Anmelders und der Mitreisenden.

�� Relevante medizinische Daten sowie etwaige besondere Diät-
wünsche oder sonstige Anforderungen aus religiösen Gründen
und Gründen körperlicher Beeinträchtigung.

Die auf Ihrer Reiseanmeldung bzw. im Reisevertrag/der Reisebe-
stätigung angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum 
Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses 
notwendig und erforderlich sind, sowie Daten, die im Rahmen der 
Vertragsanbahnung und Vertragsabwicklung erhoben werden und 
uns die Durchführung der Reise erleichtern, werden auf der Grundlage 
der gesetzlichen Berechtigungen erhoben.

Um die von Ihnen gebuchte Reise ordnungsgemäß durchzuführen, 
müssen wir personenbezogene Daten Ihrer gebuchten Reiseleistungen 
mit Anbietern/Leistungsgebern teilen, darunter Fluggesellschaften, 
Hotels und Transportunternehmen.

Damit Sie reisen können, ist es zum Teil verpflichtend (gesetzlich 
vorgeschrieben durch Behörden am jeweiligen Ausgangs- und/oder 
Bestimmungsort), Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke der 
Einwanderung, der polizeilichen Meldepflicht, Grenzkontrolle, Sicher-
heit und Terrorismusbekämpfung oder andere von als angemessen 
festgelegte Zwecke offenzulegen und zu verarbeiten. Manche Länder 
erteilen nur dann eine Reisegenehmigung, wenn Sie Ihre erweiterten 
Passagierdaten zur Verfügung stellen (beispielsweise Caricom API-
Daten und US Secure Flight-Daten). 

Nach der Durchführung des Vertrages werden diese Daten nach den 
gesetzlichen Vorschriften zur unternehmerischen Aufbewahrungs-
pflicht gelöscht.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen 
Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regel-
mäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung 
können Sie weiter unten freiwillig erteilen.

Rechte des Betroffenen
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß § 34 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) jederzeit berech-
tigt, gegenüber der Blitz-Reisen GmbH um umfangreiche Auskunfts
erteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß §35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber der Blitz-Reisen 
GmbH die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personen-
bezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilli-
gungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail 
oder per Fax an die Blitz-Reisen GmbH übermitteln. Es entstehen Ihnen 
dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermitt-
lungskosten nach bestehenden Basistarifen.

Einwilligung in die Datennutzung 
zu erweiterten Zwecken:
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen 
Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, 
lassen Sie die entsprechenden Felder bitte frei (Sie können also z. B. 
nur ein oder zwei Felder ankreuzen).

�� Ich willige ein, dass mir die Blitz-Reisen GmbH postalisch Infor-
mationen und Angebote zum Zwecke der Werbung übersendet.

�� Ich willige ein, dass mir die Blitz-Reisen GmbH per E-Mail Infor-
mationen und Angebote zu ihren Leistungen zum Zwecke der
Werbung übersendet.

�� Ich willige ein, dass die Blitz-Reisen GmbH nach Durchführung der
Reise per Brief/E-Mail/Telefon/Fax Kontakt zwecks Bewertung der
erbrachten Leistung mit mir aufnimmt. 

�� Ich bin damit einverstanden, dass die Blitz-Reisen GmbH zur besse-
ren Kundenbetreuung Daten über meine persönlichen Verhältnisse
erhebt und speichert, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Durchführung der Reise stehen.

Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. 

Ort: 

Datum:

Unterschrift des Betroffenen:



Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden   
bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB
Sofern Sie eine Reise aus diesem Katalog buchen, handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.  
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Die Blitz-Reisen GmbH trägt die volle 
Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt die Blitz-Reisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen 
und, falls die Beförderung in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall ihrer Insolvenz.

Weiterführende Informationen zu Ihren wichtigsten Rechten nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht 
umgesetzten Form finden Sie unter: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

Ihre wichtigsten Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 lauten: 
Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. Im 
vorliegenden Fall finden Sie diese wesentlichen Informationen auf den Seiten 2-11 im Katalog „Erlebnisreisen 2021“ sowie 
bei der jeweiligen Reisebeschreibung. 

n Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reise-
leistungen.

n Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reise-
veranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

n Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen 
Kosten – auf eine andere Person übertragen.

n Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen 
und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschal-
reise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. 
Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preis-
senkung, wenn die entsprechenden Kosten sich nachweislich verringern.

n Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung 
aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geän-
dert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise 
absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

n Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rück-
trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn zum Zeitpunkt der Reise am Bestimmungsort schwerwiegen-
de Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise erheblich beeinträchtigen.

n Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretba-
ren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. Die Höhe der Rücktrittsgebühr (Stornokosten) ergibt sich aus den Reise-
bedingungen.

n Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchge-
führt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende 
kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses 
Recht „Kündigung”), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf 
die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

n Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht 
ordnungsgemäß erbracht werden.

n Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.

n Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters 
nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der 
Reisenden gewährleistet. Die Blitz-Reisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der HanseMerkur Reiseversicherung 
AG (Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg) abgeschlossen. Die Reisenden können diese Versicherung kontaktieren, 
wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz der Blitz-Reisen GmbH verweigert werden.

Die Informationen zu unseren vorvertraglichen Informationspflichten finden Sie bei der 
jeweiligen Reisebeschreibung sowie im Katalog „Erlebnisreisen 2021“ auf den Seiten 2-11. Die bei den 

Reisebeschreibungen angegebenen Tageskilometer beziehen sich nur auf die Fahrten mit unserem Bus — 
also ohne Flüge und Fahrten mit Fähren, Schiffen, Bahnen, örtlichen Bussen etc. Für alle Reisen ist 

zumindest ein gültiger Personalausweis erforderlich. Die Reisen sind nicht barrierefrei.



REISEBEDINGUNGEN DER BLITZ-REISEN GMBH für Buchungen ab dem 01.07.2018

Sehr geehrter Reisegast,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit 
wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen 
und der Blitz-Reisen GmbH, Diepenbroich 39, 
51491 Overath, nachstehend stets „BR“ abgekürzt, 
im Buchungsfall ab dem 01.07.2018 zustande 
kommenden Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen 
die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 
des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen 
diese aus. Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor 
Ihrer Buchung sorgfältig durch.

1.  Abschluss des Pauschalreisevertrages,  
Verpflichtungen des Kunden 

1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage des Angebots von BR und der Buchung des 
Kunden sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden 
Informationen von BR für die jeweilige Reise, soweit diese 
dem Kunden bei der Buchung vorliegen.
b) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von BR vom 
Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von BR 
vor, an das BR für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. 
Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Ange-
bots zustande, soweit BR bezüglich des neuen Angebots 
auf die Änderung hingewiesen und seine vorvertraglichen 
Informationspflichten erfüllt hat und der Kunde innerhalb 
der Bindungsfrist BR die Annahme durch ausdrückliche 
Erklärung oder Anzahlung erklärt. 
c) Die von BR gegebenen vorvertraglichen Informationen 
über wesentliche Eigenschaften der Reiseleistungen, 
den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zah-
lungsmodalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die 
Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 
5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des 
Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den Parteien 
ausdrücklich vereinbart ist.
d) Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen 
von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie 
für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Ver-
pflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat.
1.2. Für die Buchung, die schriftlich, per E-Mail, oder per 
Telefax erfolgt, gilt:
a) Solche Buchungen sollen mit dem Buchungsformular 
von BR erfolgen (bei E-Mails durch Übermittlung des 
ausgefüllten und unterzeichneten Buchungsformulars 
als Anhang). Mit der Buchung bietet der Kunde BR den 
Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An 
die Buchung ist der Kunde 10 Tage gebunden.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestäti-
gung (Annahmeerklärung) durch BR zustande. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss wird BR dem Kunden 
eine den gesetzlichen Vorgaben zu deren Inhalt entspre-
chende Reisebestätigung in Textform übermitteln, sofern 
der Reisende nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung 
in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB 
hat, weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger körperli-
cher Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb von 
Geschäftsräumen erfolgte. 
1.3. Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr 
(z.B. Internet, App, Telemedien) gilt für den Vertragsab-
schluss:
a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen 
Buchung in der entsprechenden Anwendung von BR 
erläutert.
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur 
Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten Buchungs-
formulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur 
Verfügung, deren Nutzung erläutert wird.
c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebotenen 
Vertragssprachen sind angegeben. Rechtlich maßgeblich 
ist ausschließlich die deutsche Sprache.
d) Soweit der Vertragstext von BR im Onlinebuchungssy-
stem gespeichert wird, wird der Kunde darüber und über 
die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes 
unterrichtet.
e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zah-
lungspflichtig buchen“ bietet der Kunde BR den Abschluss 
des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An dieses 
Vertragsangebot ist der Kunde 10 Tage ab Absendung 
der elektronischen Erklärung gebunden.
f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unver-
züglich auf elektronischem Weg bestätigt.
g) Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des 
Buttons „zahlungspflichtig buchen“ begründet keinen 
Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines 
Pauschalreisevertrages entsprechend seiner Buchungs-
angaben. BR ist vielmehr frei in der Entscheidung, das 
Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht.
h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestä-
tigung von BR beim Kunden zu Stande.
i) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme 

der Buchung des Kunden durch Betätigung des Buttons 
„zahlungspflichtig buchen“ durch entsprechende unmit-
telbare Darstellung der Reisebestätigung am Bildschirm 
(Buchung in Echtzeit), so kommt der Pauschalreisevertrag 
mit Zugang und Darstellung dieser Reisebestätigung beim 
Kunden am Bildschirm zu Stande, ohne dass es einer 
Zwischenmitteilung über den Eingang seiner Buchung 
nach f) bedarf, soweit dem Kunden die Möglichkeit zur 
Speicherung auf einem dauerhaften Datenträger und 
zum Ausdruck der Reisebestätigung angeboten wird. Die 
Verbindlichkeit des Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht 
davon abhängig, dass der Kunde diese Möglichkeiten 
zur Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. 
BR wird dem Kunden zusätzlich eine Ausfertigung der 
Reisebestätigung in Textform übermitteln.
1.4. BR weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vor-
schriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei 
Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die 
im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, 
E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten 
(SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) 
abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, 
sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündi-
gungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 
651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht 
besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistungen 
nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Ver-
handlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind 
auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt 
worden; im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht 
ebenfalls nicht.

2. Bezahlung 

2.1. BR und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den 
Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern 
oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsi-
cherungsvertrag besteht und dem Kunden der Sicherungs-
schein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldab-
sicherers in klarer, verständlicher und hervorgehobener 
Weise übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird 
gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine An-
zahlung in Höhe von 15% des Reisepreises zur Zahlung 
fällig. Die Restzahlung wird 28 Tage vor Reisebeginn fällig, 
sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise 
nicht mehr aus dem in Ziffer 7 genannten Grund abgesagt 
werden kann. Bei Buchungen kürzer 28 Tage als vor Rei-
sebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig.
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die 
Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zah-
lungsfälligkeiten, obwohl BR zur ordnungsgemäßen 
Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der 
Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten erfüllt 
hat und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbe-
haltungsrecht des Kunden besteht, so ist BR berechtigt, 
nach Mahnung mit Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag 
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten 
gemäß Ziffer 5 zu belasten.

3.  Änderungen von Vertragsinhalten vor 
Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen 

3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von 
Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss 
notwendig werden und von BR nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt wurden, sind BR vor Reisebeginn 
gestattet, soweit die Abweichungen unerheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.
3.2. BR ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsände-
rungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs-
grund auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. auch 
durch Brief, E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, ver-
ständlich und in hervorgehobener Weise zu informieren. 
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung 
von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des 
Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde be-
rechtigt, innerhalb einer von BR gleichzeitig mit Mitteilung 
der Änderung gesetzten angemessenen Frist entweder 
die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pau-
schalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht 
innerhalb der von BR gesetzten Frist ausdrücklich gegen-
über diesem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt 
die Änderung als angenommen.
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben un-
berührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 
behaftet sind. Hatte BR für die Durchführung der geän-
derten Reise bzw. einer eventuell angebotenen Ersatzreise 
bei gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen Preis 
geringere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag 
entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten

4. Preiserhöhung; Preissenkung

4.1. BR behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB 
und der nachfolgenden Regelungen vor, den im Pauschal-
reisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit 
a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von 
Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder 
andere Energieträger,
b) eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben 
für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, 
Hafen- oder Flughafengebühren, oder
c) eine Änderung der für die betreffende Pauschalreise 
geltenden Wechselkurse
sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.
4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern 
BR den Reisenden in Textform klar und verständlich über 
die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet und 
hierbei die Berechnung der Preiserhöhung mitteilt.
4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Per-
sonen nach 4.1a) kann BR den Reisepreis nach Maßgabe 
der nachfolgenden Berechnung erhöhen:

 � Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann 
BR vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.

 � Anderenfalls werden die vom Beförderungsunterneh-
men pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen 
Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des 
vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so 
ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann 
BR vom Kunden verlangen.

b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben 
gem. 4.1b) kann der Reisepreis um den entsprechenden, 
anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1c) kann der 
Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in dem sich 
die Reise dadurch für BR verteuert hat
4.4. BR ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein 
Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises einzuräu-
men, wenn und soweit sich die in 4.1 a) -c) genannten 
Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss 
und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu nied-
rigeren Kosten für BR führt. Hat der Kunde/Reisende 
mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist 
der Mehrbetrag von BR zu erstatten. BR darf jedoch von 
dem zu erstattenden Mehrbetrag die BR tatsächlich ent-
standenen Verwaltungsausgaben abziehen. BR hat dem 
Kunden/Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, 
in welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind.
4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reise-
beginn eingehend beim Kunden zulässig. 
4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der 
Kunde berechtigt, innerhalb einer von BR gleichzeitig 
mit Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemes-
senen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder 
unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. 
Erklärt der Kunde nicht innerhalb der von BR gesetzten 
Frist ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom 
Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.

5.  Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/
Stornokosten

5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pau-
schalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber 
BR unter der vorstehend/nachfolgend angegebenen 
Anschrift zu erklären, falls die Reise über einen Reisever-
mittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem 
gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, 
den Rücktritt in Textform zu erklären.
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt 
er die Reise nicht an, so verliert BR den Anspruch auf 
den Reisepreis. Stattdessen kann BR eine angemessene 
Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von 
ihm zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in 
dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außerge-
wöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung 
der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen 
an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; Um-
stände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn 
sie nicht der Kontrolle von BR unterliegen, und sich ihre 
Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn 
alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären. 
BR hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen 
unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rück-
trittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berück-
sichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen 
und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwen-
dungen der Reiseleistungen festgelegt. Unter Beachtung 
des Zeitpunkts des Zugangs der Rücktrittserklärung des 
Kunden bei BR wird die pauschale Entschädigung wie 
folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet:



Busreisen:
bis zum 60. Tag vor Reisebeginn: 20 %
Vom 59. – 31. Tag vor Reisebeginn: 25 %
Vom 30. – 21. Tag vor Reisebeginn:  30 %
Vom 20. – 15. Tag vor Reisebeginn: 40 %
Vom 14. – 08. Tag vor Reisebeginn:  60 %
Vom 07. – 03. Tag vor Reisebeginn: 80 %
Bei späterem Rücktritt oder Nichtantritt: 90 %

Flugpauschalreisen  
(Busreisen mit Hin- und /oder Rückflug):
bis zum 90. Tag vor Reisebeginn: 20 %
Vom 89. – 43. Tag vor Reisebeginn: 25 %
Vom 42. – 29. Tag vor Reisebeginn: 35 %
Vom 28. – 15. Tag vor Reisebeginn: 50 %
Vom 14. – 08. Tag vor Reisebeginn: 70 %
Vom 07. – 03. Tag vor Reisebeginn: 80 %
Bei späterem Rücktritt oder Nichtantritt: 90 %

Reisen mit Hochsee- und Flusskreuzfahrten  
(mit oder ohne Bus- oder Fluganreise):
bis zum 90. Tag vor Reisebeginn: 20 %
Vom 89. – 49. Tag vor Reisebeginn: 25 %
Vom 48. – 31. Tag vor Reisebeginn:  40 %
Vom 30. – 21. Tag vor Reisebeginn:  50 %
Vom 20. – 15. Tag vor Reisebeginn: 60 %
Vom 14. – 03. Tag vor Reisebeginn: 80 %
Bei späterem Rücktritt oder Nichtantritt: 90 %

5.3. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
BR nachzuweisen, dass BR überhaupt kein oder ein we-
sentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von 
BR geforderte Entschädigungspauschale. 
5.4. BR behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu 
fordern, soweit BR nachweist, dass BR wesentlich höhere 
Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale 
entstanden sind. In diesem Fall ist BR verpflichtet, die 
geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der 
ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, ander-
weitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen.
5.5. Ist BR infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung 
des Reisepreises verpflichtet, hat BR unverzüglich, auf 
jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der 
Rücktrittserklärung, zu leisten.
5.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e 
BGB von BR durch Mitteilung auf einem dauerhaften Da-
tenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die 
Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, 
bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. 
Eine solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn 
sie BR 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 
5.7. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungs-
kosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen. 

6. Umbuchungen

Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, 
des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der Verpfle-
gungsart, der Beförderungsart oder sonstiger Leistungen 
(Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die 
Umbuchung erforderlich ist, weil BR keine, unzureichende 
oder falsche vorvertragliche Informationen gemäß Art. 
250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden gegeben hat; 
in diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. 

7.  Rücktritt wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl

7.1. BR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmer-
zahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt 
des Zugangs der Rücktrittserklärung von BR beim Kunden 
müssen in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung 
angegeben sein.
b) BR hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste 
Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben. 
c) BR ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage 
der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass 
die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmer-
zahl nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von BR später als 4 Wochen vor Reisebe-
ginn ist unzulässig.
7.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, 
erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen 
unverzüglich zurück, Ziffer 5.5. gilt entsprechend.

8. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen

8.1. BR kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer 
Abmahnung von BR nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, 
soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer 
Verletzung von Informationspflichten von BR beruht.

8.2. Kündigt BR, so behält BR den Anspruch auf den 
Reisepreis; BR muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen las-
sen, die BR aus einer anderweitigen Verwendung der nicht 
in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich 
der von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

9. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden

9.1. Reiseunterlagen
Der Kunde hat BR oder seinen Reisevermittler, über den 
er die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn 
er die notwendigen Reiseunterlagen (z. B. Flugschein, 
Hotelgutschein) nicht innerhalb der von BR mitgeteilten 
Frist erhält.
9.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, 
so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
b) Soweit BR infolge einer schuldhaften Unterlassung 
der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann 
der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m 
BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB 
geltend machen.
c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige 
unverzüglich dem Vertreter von BR vor Ort zur Kenntnis 
zu geben. Ist ein Vertreter von BR vor Ort nicht vorhanden 
und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemän-
gel an BR unter der mitgeteilten Kontaktstelle von BR zur 
Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters 
von BR bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der 
Reisebestätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch 
die Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, über den 
er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. 
d) Der Vertreter von BR ist beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, 
Ansprüche anzuerkennen.
9.3. Fristsetzung vor Kündigung
Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag 
wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB 
bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l 
BGB kündigen, hat er BR zuvor eine angemessene Frist 
zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, 
wenn die Abhilfe von BR verweigert wird oder wenn die 
sofortige Abhilfe notwendig ist.
9.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung 
bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum 
Abhilfeverlangen
a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäck-
verlust, -beschädigung und -verspätung im Zusammen-
hang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen 
Bestimmungen vom Reisenden unverzüglich vor Ort 
mittels Schadensanzeige („P.I.R.“) der zuständigen Flug-
gesellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und 
BR können die Erstattungen aufgrund internationaler 
Übereinkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige 
nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei 
Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung 
innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. 
b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich BR, seinem 
Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisever-
mittler anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht 
davon, die Schadenanzeige an die Fluggesellschaft gemäß 
Buchst. a) innerhalb der vorstehenden Fristen zu erstatten.

10. Beschränkung der Haftung 

10.1. Die vertragliche Haftung von BR für Schäden, 
die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft 
herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende 
Ansprüche nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. 
dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbe-
schränkung unberührt. 
10.2. BR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- 
und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 
(z.B. vermittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Thea-
terbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in 
der Reiseausschreibung und der Reisebestätigung aus-
drücklich und unter Angabe der Identität und Anschrift 
des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so 
eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für den Rei-
senden erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise von 
BR sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 
651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberührt.
BR haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des 
Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 
Organisationspflichten von BR ursächlich geworden ist.

11. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat

Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat 
der Kunde/Reisende gegenüber BR geltend zu machen. 
Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler 
erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisever-
mittler gebucht war. Eine Geltendmachung in Textform 
wird empfohlen. 

12.  Information zur Identität ausführender 
Luftfahrtunternehmen

12.1. BR informiert den Kunden bei Buchung entsprechend 
der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über 
die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor 
oder spätestens bei der Buchung über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher 
im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbe-
förderungsleistungen. 
12.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Flug-
ge sell schaft(en) noch nicht fest, so ist BR verpflichtet, dem 
Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu 
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. 
werden. Sobald BR weiß, welche Fluggesellschaft den Flug 
durchführt, wird BR den Kunden informieren.
12.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Flugge-
sellschaft genannte Fluggesellschaft, wird BR den Kunden 
unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln 
möglich ist, über den Wechsel informieren. 
12.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black 
List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftrau-
mes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den 
Internet-Seiten von BR oder direkt über http://ec.europa.eu/
transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm abrufbar 
und in den Geschäftsräumen von BR einzusehen. 

13. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften

13.1. BR wird den Kunden/Reisenden über allgemeine 
Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche 
Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der 
ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls 
notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie über de-
ren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. Diese 
Verpflichtung entfällt bei Reisen innerhalb Europas, sofern 
für diese Länder keine besonderen Bestimmungen gelten 
und die Mitführung eines gültigen Personalausweises 
ausreichend ist. 
13.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten 
von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der 
Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/
Reisenden. Dies gilt nicht, wenn BR nicht, unzureichend 
oder falsch informiert hat. 
13.3. BR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomati-
sche Vertretung, wenn der Kunde BR mit der Besorgung 
beauftragt hat, es sei denn, dass BR eigene Pflichten 
schuldhaft verletzt hat.

14.  Alternative Streitbeilegung;  
Rechtswahl und Gerichtsstand

14.1. BR weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbrau-
cherstreitbeilegung darauf hin, dass BR nicht an einer 
freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. BR weist 
für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr 
geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbei-
legungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
14.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer 
Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und 
Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und 
BR die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts ver-
einbart. Solche Kunden/Reisende können BR ausschließlich 
an deren Sitz verklagen.
14.3. Für Klagen von BR gegen Kunden, bzw. Vertragspart-
ner des Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz 
von BR vereinbart.

Reiseveranstalter ist die: 
Blitz-Reisen GmbH 
Geschäftsführer: Bernd Rubarth 
Eingetragen beim HRB Köln Nr. 47323 
Diepenbroich 39 
51491 Overath 
Tel.: 02206-6001 0  
Fax: 02206-6001 11 
E-Mail: post@blitz-reisen.de



Sie haben bei Ihrer Reisebuchung keine Reiseversicherung abgeschlossen! 
Bitte überprüfen Sie daher in Ihrem eigenen Interesse, ob Sie über ausreichenden Versicherungsschutz verfügen! 

Für Reisen innerhalb Deutschlands empfehlen wir zumindest eine Reise-Rücktrittsversicherung  
und eine Urlaubsgarantie (Reiseabbruch-Versicherung). 

Reisen ins Ausland erfordern zusätzlich eine Reise-Krankenversicherung mit der Absicherung von 
evtl. notwendigen (und immer sehr kostspieligen) Krankenrücktransportkosten. 

Wenn Sie jährlich mehrfach verreisen (unabhängig vom jeweiligen Reiseveranstalter),  
ist eine Jahres-Reiseversicherung mit automatischer Verlängerung evtl. attraktiver für Sie. 

Hier ein kleiner Überblick über unser Reiseversicherungsangebot: 

Fragen Sie uns! Wir beraten Sie gern.
Anrufen zum Nulltarif: 0800-36 36 366 

Blitz-Reisen Reiseschutz – FÜR REISEN BIS 45 TAGE

Reise-Rücktrittsversicherung
 ❍ Versicherungssumme bis zur Höhe des jeweiligen Reisepreises

Urlaubsgarantie (Reiseabbruch-Versicherung)
 ❍ zusätzlicher Kostenersatz bei Reiseabbruch, bei vorzeitiger oder verspäteter Rückreise

Reise-Krankenversicherung
Bei Krankheit oder Unfall im Ausland erstatten wir Ihnen die Kosten für:

 ❍ ambulante Behandlung beim Arzt, Zahnarzt, Medikamente
 ❍ stationäre Behandlung im Krankenhaus einschließlich Operationen
 ❍ medizinisch sinnvolle Rücktransporte (auch Rettungsflüge)

Notfall-Versicherung inkl. Schutzengel auf Reisen
 ❍ Notruf-Service, weltweit – rund um die Uhr 

 Reise-Unfallversicherung
 ❍ Versicherungssumme je versicherte Person: im Todesfall 20.000,– EUR

Bei Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres im Todesfall: 10.000,– EUR.

Reisegepäck-Versicherung
 ❍ Versicherungssumme: 2.000,– EUR je versicherte Person
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BLITZ-REISEN 
PREMIUM-SCHUTZ

Reisepreis
pro Person
bis EUR

Einzel-
person
EUR

500,– 32,–
1.000,– 54,–
1.500,– 74,–
2.000,– 99,–
2.500,– 115,–
3.000,– 133,–
4.000,– 185,–

ab 4.001,– auf Anfrage

1 2 3 4 5 6

BLITZ-REISEN 
KOMPLETT-SCHUTZ

Reisepreis
pro Person
bis EUR

Einzel-
person
EUR

500,– 30,–
1.000,– 47,–
1.500,– 67,–
2.000,– 84,–
2.500,– 99,–
3.000,– 117,–
4.000,– 155,–

ab 4.001,– 199,–

1 2 4 5 6

REISE-RÜCKTRITT
– Solo –

Reisepreis
pro Person
bis EUR

Einzel-
person
EUR

500,– 26,–
1.000,– 42,–
1.500,– 59,–
2.000,– 74,–
2.500,– 86,–
3.000,– 96,–
4.000,– 129,–

ab 4.001,– 169,–

1

REISE-RÜCKTRITT + 
URLAUBSGARANTIE 
(Reiseabbruch-Versicherung)

Reisepreis 
pro Person
bis EUR

Einzel-
person
EUR

500,– 29,–
1.000,– 46,–
1.500,– 65,–
2.000,– 79,–
2.500,– 93,–
3.000,– 104,–
4.000,– 139,–

ab 4.001,– 179,–

1 2

JAHRESSCHUTZ REISE-RÜCKTRITT + URLAUBSGARANTIE
bis zum 65. Geburtstag
weltweit    bis 56 Tage

ab dem 65. Geburtstag
weltweit    bis 56 Tage

Vers. Reisepreis 
je Reise 
bis max. EUR

Einzelperson

EUR

Einzelperson

EUR
1.000,– 55,– 129,–
1.500,– 65,– 139,–
2.000,– 75,– 159,–
3.000,– 105,– 179,–
4.000,– 145,– 219,–
6.000,– 169,– 269,–
8.000,– 259,– 339,–

10.000,– 319,– 379,–

1 2

Abschlussfrist: Bitte schließen Sie Ihre Reiseversicherung spätestens 30 Tage vor 
Reisebeginn ab.

Hinweise zu den Jahresversicherungen: Die Prämien sind unabhängig vom  
Reiseveranstalter und gelten jeweils bis zum versicherten Reisepreis für beliebig 
viele Reisen pro versichertem Jahr. Maximale Dauer je Reise: 56 Tage. Weitere  
Jahresversicherungen auf Anfrage.

Diese Informationen geben den Versicherungsumfang nur beispielhaft wieder. Die 
kompletten Bedingungen erhalten Sie bei Blitz Reisen. Sie können die Bedingun-
gen auch im Internet unter www.hmrv.de/avb abrufen. Maßgebend für den  
Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen VB-RKS 2018 (T-D) 
der HanseMerkur Reiseversicherung AG. Außergerichtliche Schlichtungs- und 
Beschwerdeverfahren: Schlichtungsversuche und Beschwerden können – wenn  
eine Einigung mit der HanseMerkur nicht erzielt werden kann – an folgende 
Schlichtungs- und Beschwerdestellen gerichtet werden: Zuständig für alle Versiche-
rungszweige: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, 
www.versicherungsombudsmann.de

E I N E  S C H Ö N E  R E I S E

Mit Sicherheit

Alle Prämien 

OHNE 

Selbstbehalt!
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Sie interessieren sich für eine HanseMerkur Reiseversicherung – eine gute Wahl!
Für einen schnellen Überblick über Ihre gewünschte Versicherung, verwenden Sie gerne dieses Informationsblatt. Bitte beachten Sie aber, dass hier nicht abschließend alle Informationen zu Ihrem Vertrag 
aufgeführt werden. Den vollständigen Vertragsinhalt entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen. Jeder unten aufgeführte Versicherungs-
schutz ist nur dann gültig, wenn Sie diesen konkret abschließen, also in dem von Ihnen gewähltem Versicherungsumfang enthalten ist!

Um welche Versicherungsart handelt es sich?
Ihre Versicherung ist eine Reiseversicherung. Der Umfang und die einzelnen Leistungen Ihres Vertrages werden vom gewählten Tarif bestimmt.

Welchen Umfang hat Ihr Versicherungsschutz?

REISE-KRANKENVERSICHERUNG
Die Reise-Krankenversicherung versichert die medizinisch not-
wendige Heilbehandlung von Erkrankungen, die während des 
Auslandsaufenthaltes eintreten. Wir erstatten die Kosten von  
Erkrankungen und Unfällen, die innerhalb der versicherten Zeit 
eingetreten sind. Dazu zählen z. B. Behandlungen beim Arzt, im 
Krankenhaus oder Arzneimittel. Versichert sind auch Zahnbe-
handlungen einschließlich Zahnfüllungen, sowie unfallbedingte 
Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz. Die vollständige  
Leistungsbeschreibung entnehmen Sie bitte den Versicherungs-
bedingungen.

REISE-RÜCKTRITTSVERSICHERUNG 
Die Reise-Rücktrittsversicherung versichert die Übernahme der 
Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Reise aufgrund eines versi-
cherten Ereignisses nicht antreten können. Zu den versicherten 
Ereignissen zählen u.a. eine unerwartete und schwere Erkran-
kung, Unfallverletzung, Schwangerschaft. Die vollständige Lei-
stungsbeschreibung finden Sie in den Versicherungsbedingun-
gen im Abschnitt „Reise-Rücktrittsversicherung“.

URLAUBSGARANTIE (REISEABBRUCH-VERSICHERUNG)
Haben Sie sich entschieden, die Urlaubsgarantie zu versichern, 
besteht der Versicherungsschutz für den Fall, dass Sie Ihre Reise 
aufgrund eines versicherten Ereignisses abbrechen, unterbre-
chen oder verlängern müssen. Wir erstatten Ihnen z. B. bei einem 
Reiseabbruch innerhalb der ersten Hälfte der Reisezeit (maximal 
8 Tage) den vollen Reisepreis. Zu den versicherten Ereignissen 
zählen u. a. eine unerwartete und schwere Erkrankung, Unfall-
verletzung, Schwangerschaft. Die vollständigen Leistungsbe-
schreibungen finden Sie in den Versicherungsbedingungen im 
Abschnitt „Reiseabbruch-Versicherung“.

NOTFALL-VERSICHERUNG
Enthält Ihre Reiseversicherung eine Notfall-Versicherung, erhalten 
Sie im Notfall verschiedene Beistandsleistungen. Hierzu gehören 
u. a. Hilfestellungen bei Verlust von Zahlungsmitteln oder Reisedo-
kumenten. Versäumen Sie ein gebuchtes Verkehrsmittel, helfen wir 
Ihnen bei der Umbuchung. Im Falle eines Reiseabbruchs organisie-
ren wir Ihre Rückreise und gewähren Ihnen ein Darlehen für die 
Mehrkosten der Rückreise. Die vollständige Leistungsbeschrei-
bung zur Notfall-Versicherung lesen Sie im Abschnitt „Notfall- 
Versicherung“ in den Versicherungsbedingungen.

REISE-UNFALLVERSICHERUNG
Bei Abschluss einer Reise-Unfallversicherung zahlen wir einen 
einmaligen Betrag (Invaliditätsleistung), wenn Sie durch einen 
Unfall dauerhafte Beeinträchtigungen erleiden (z. B. durch Be-
wegungseinschränkungen, Lähmungen oder Amputationen). 
Die Höhe der Invaliditätsleistung richtet sich nach der vereinbar-
ten Versicherungssumme und dem Grad der Beeinträchtigung. 
Die vollständige Leistungsbeschreibung entnehmen Sie bitte 
dem Abschnitt „Reise-Unfallversicherung“ in den Versicherungs-
bedingungen.

REISEGEPÄCK-VERSICHERUNG
Schließen Sie in Ihrem Versicherungsumfang eine Reisegepäck-
Versicherung ab, ist Ihr Reisegepäck gegen Abhandenkommen, 
Zerstörung und Beschädigungen versichert, solange es sich im 
Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens oder Beherber-
gungsbetriebes befindet. Sollte Ihr Gepäck während der Reise 
durch Diebstahl, Verkehrsunfälle oder Elementarereignisse (z. B. 
Brand, Sturm, Überschwemmung) abhandenkommen bzw.  
zerstört oder beschädigt werden, ist es ebenfalls versichert. Im 
Schadenfall erhalten Sie eine Entschädigung bis zur Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme. Im Abschnitt „Reisegepäck-
Versicherung“ der Versicherungsbedingungen finden Sie die voll-
ständige Leistungsbeschreibung der Reisegepäck-Versicherung.

AUTOREISEZUG- UND FÄHRVERSICHERUNG
Ist diese Versicherung in Ihrem Versicherungsumfang enthalten, 
genießen Sie Versicherungsschutz bei Beschädigung, Verlust und 
Entwendung von Kraftfahrzeugen, Anhängern und Booten auf 
Autoreisezügen und Fähren. Im Falle einer Beschädigung wer-
den die Reparaturkosten in voller Höhe des Wiederbeschaffungs-
wertes erstattet. Im Falle der Entwendung oder bei Verlust des 
Kfz oder seiner Teile wird der Wiederbeschaffungswert am Tage 
des Schadens erstattet. Alles Genauere im Abschnitt „Autoreise-
zug- und Fährversicherung“ in Ihren Versicherungsbedingungen.

Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten?
Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem ausgewählten Versi-
cherungsschutz. In der Prämienübersicht für die einzelnen Versi-
cherungsprodukte können Sie die genaue Prämie zum jeweiligen 
Versicherungsschutz ablesen. Der Versicherungsschutz beginnt frü-
hestens ab Zahlung der Prämie. Die Fälligkeit und weitere Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.

In welchen Fällen leistet die HanseMerkur  
Reisever sicherung nicht?
Generell wenn der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte  
Person den Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführt.
Einige Fälle schließen wir vom Versicherungsschutz in den  
folgenden Sparten aus:

IN DER REISE-RÜCKTRITTSVERSICHERUNG UND  
URLAUBSGARANTIE (REISEABBRUCH-VERSICHERUNG):
Wenn der Versicherungsfall durch eine Erkrankung ausgelöst 
wurde, die zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses bekannt 
und in den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss be-
handelt wurde.

IN DER REISEGEPÄCK-VERSICHERUNG: 
Wenn Schäden durch Verlieren, Liegen- oder Hängenlassen von 
Gegenständen entstehen. Außerdem sind u. a. Bargeld, Schecks, 
Kreditkarten und Wertpapiere nicht versichert.

IN DER REISE-UNFALLVERSICHERUNG: 
Für Unfälle, die auf Trunkenheit oder Drogenkonsum beruhen. 
Keine Unfälle sind Krankheiten und Abnutzungserscheinungen 
wie z. B. Rückenleiden durch ständiges Sitzen, Schlaganfälle oder 
Herzinfarkt.

IN DER REISE-KRANKENVERSICHERUNG:
Für die auf Vorsatz beruhenden Krankheiten und Unfälle sowie 
Behandlungen infolge von Selbstmordversuchen.

Produktinformationsblatt

Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss?
Sie müssen bei Versicherungsabschluss alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß machen. Sofern Sie dagegen verstoßen, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz!
Welche Pflichten müssen Sie beachten, wenn der Versicherungsfall eintritt? 
Halten Sie den Schaden möglichst gering! Vermeiden Sie alles, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte. Zeigen Sie die Schäden unverzüglich der HanseMerkur an. Weitere Pflichten entneh-
men Sie bitte den „Obliegenheiten“ der Versicherungsbedingungen.
Welche Rechtsfolgen ergeben sich für Sie bei der Nichtbeachtung der Pflichten? 
Ganz wichtig: Wird eine der Pflichten verletzt, so kann die HanseMerkur die Leistung entsprechend der Schwere des Verschuldens kürzen. Dies kann bis zum Verlust der kompletten Versicherungsleistung 
führen. Näheres dazu steht in den Versicherungsbedingungen („Obliegenheiten“ und „Obliegenheitsverletzungen“).
Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit Zahlung der Prämie, nicht jedoch vor dem vereinbarten Zeitpunkt und endet zum vereinbarten Ablauftermin.
Wie lange läuft Ihr Vertrag und wie können Sie ihn beenden? 
Soweit Sie eine Einmalversicherung abgeschlossen haben, endet Ihr Vertrag zum vereinbarten Versicherungsende. Bei Abschluss einer Jahresversicherung verlängert sich Ihr Vertrag jeweils um ein weiteres 
Jahr, wenn er nicht von Ihnen oder von der HanseMerkur mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf schriftlich gekündigt wird oder sonstige Beendigungsgründe vorliegen. Sofern in der Versicherungs-
police ein Vertragsablaufdatum genannt ist, endet der Versicherungsvertrag allerdings spätestens mit diesem Datum, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den 
Versicherungsbedingungen.
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  Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen 
  der HanseMerkur Reiseversicherung AG

Hauptverwaltung:
Siegfried-Wedells-Platz 1 · 20354 Hamburg

9. Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses oder 
einer Tätigkeit mit Mehraufwandsentschädigung (1-Euro-Job) aus der 
 Arbeitslosigkeit heraus. Voraussetzung ist, dass Sie bei der Reisebuchung 
bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet waren. Nicht ver-
sichert sind die Aufnahme von Praktika, betrieblichen Maßnahmen oder 
Schulungsmaßnahmen jeglicher Art sowie die Arbeitsaufnahme eines 
Schülers oder Studenten während oder nach der Schul- oder Studienzeit;

10. Konjunkturbedingte Kurzarbeit mit einer voraussichtlichen Einkom-
mensreduzierung mindestens in Höhe eines regelmäßigen monatlichen 
 Nettoarbeitsentgelts. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber die Kurz-
arbeit zwischen Versicherungsabschluss und dem Reisebeginn anmeldet;

11. Arbeitgeberwechsel und damit verbundener Arbeitsplatzwechsel, wenn 
die Reisezeit in die Probezeit, maximal jedoch in die ersten 6 Monate 
der neuen beruflichen Tätigkeit fällt. Voraussetzung ist, dass der Ver-
sicherungsabschluss vor der Kenntnis des Wechsels erfolgte;

12. Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer Schule, Univer-
sität/Fachhochschule oder an einem College. Voraussetzung ist, dass die 
Wiederholungsprüfung in die versicherte Reisezeit oder bis zu 14 Tage 
nach Beendigung der Reise fällt;

13. Nichtversetzung eines Schülers oder die Nichtzulassung zur Prüfung, 
wenn es sich um eine Schul- oder Klassenreise handelt;

14. Versäumen eines gebuchten und mitversicherten Anschlussverkehrsmit-
tels aufgrund von Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln um mehr 
als 2 Stunden oder dessen Ausfall. Öffentliche Verkehrsmittel sind alle 
innerdeutschen, für die öffentliche Personenbeförderung zugelassenen 
Luft-, Land- oder Wasserfahrzeuge. Nicht als öffentliche oder Anschluss-
verkehrsmittel gelten Transportmittel, die im Rahmen von Rundfahrten/
Rundflügen verkehren, sowie Mietwagen, Taxis und Kreuzfahrtschiffe;

15. Unerwartete und schwere Erkrankung, schwere Unfallverletzung oder 
Impfunverträglichkeit zur Reise angemeldeten Hundes oder einer zur 
Reise angemeldeten Katze.

4. Wer zählt zu den Risikopersonen?

Risikopersonen sind 
1. Personen, die mit Ihnen gemeinsam eine Reise gebucht haben. Dies 

gilt nicht, wenn mehr als 6 Personen oder bei Familientarifen mehr als  
2 Familien gemeinsam eine Reise buchen;

2. Ihre Angehörigen und die Angehörigen Ihres Ehepartners bzw. Lebens-
gefährten. Als Angehörige zählen der Ehepartner oder Lebensgefährte, 
die Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, Schwiegerkinder, die 
Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, Geschwister, 
Enkel, Tanten, Onkel, Neffen und Nichten;

3. diejenigen Personen, die nicht mitreisende Minderjährige oder Ihre pfle-
gebedürftigen Angehörigen betreuen;

4. sofern gesondert vereinbart, Begleitpersonen bei Gruppenreisen (z. B. 
Reisen mit Lehrern, Eltern, Skippern).

5. Welche Leistungen umfasst Ihre 
Reise-Rücktrittsversicherung im Versicherungsfall?

1. Erstattung von Stornierungskosten
 Die HanseMerkur erstattet Ihnen die vertraglich geschuldeten Stornie-

rungskosten bei Nichtantritt der Reise oder eines Seminars bzw. den Preis 
der Eintrittskarte, wenn Sie die Veranstaltung nicht besuchen. Hierzu 
zählt auch das Vermittlungsentgelt bis zu 100,– EUR pro Person bzw. 
pro Mietobjekt. Haben Sie nicht stornierbare Leistungen gebucht und 
versichert, ersetzt Ihnen die HanseMerkur den Reise- bzw. Ticketpreis.

2. Erstattung von Hinreise-Mehrkosten
 Bei verspätetem Antritt der Reise ersetzt die HanseMerkur die Hinreise-

Mehrkosten entsprechend der ursprünglich gebuchten Art und Qualität. 
Die Mehrkosten erstattet die HanseMerkur bis zur Höhe der Stornierungs-
kosten, die bei einer Stornierung der Reise angefallen wären.

3. Erstattung von Umbuchungskosten
 Wird eine Reise umgebucht, ersetzt die HanseMerkur die entstehenden 

Umbuchungskosten bis zur Höhe der Kosten, die bei einer Stornierung 
der Reise angefallen wären. Buchen Sie die Reise ohne Vorliegen eines 
versicherten Ereignisses bis 42 Tage vor Reiseantritt um, erstattet Ihnen 
die HanseMerkur die Kosten der Umbuchung bis zu einem Betrag von 
30,– EUR pro Person bzw. Objekt.

4. Erstattung von Einzelzimmerzuschlägen
 Sie haben zusammen mit einer Risikoperson, die die Reise aus einem 

versicherten Grund stornieren muss, ein Doppelzimmer gebucht. Die 
HanseMerkur ersetzt Ihnen in diesem Fall bis zur Höhe der Stornokos-
ten einer Komplettstornierung den Einzelzimmerzuschlag und weitere 
Umbuchungsgebühren oder die anteiligen Kosten der ausgefallenen 
Person für das Doppelzimmer. 

6. Welchen zusätzlichen Schutz haben Sie bei 
Buchungen von Tarifen für Schiffsreisen?

Versäumen Sie das Kreuzfahrtschiff wegen einer Verspätung eines öffentli-
chen Verkehrsmittels um mehr als 2 Stunden, erstattet Ihnen die HanseMer-
kur die nachweislich entstandenen Mehrkosten der Nachreise entsprechend 
der ursprünglich gebuchten Art und Qualität. Die Erstattung erfolgt bis zur 
Höhe der geschuldeten Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung 
der Reise angefallen wären, maximal jedoch bis zu 1.500,– EUR je Person. 

7. Welche Einschränkungen des  
Versicherungsschutzes sind zu beachten?

1. Vorerkrankungen
 Nicht versichert sind Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des Versicherungs-

abschlusses bekannt und in den letzten 6 Monaten vor Versicherungs-
abschluss behandelt worden sind. Kontrolluntersuchungen gelten nicht 
als Behandlungen.

2. Psychische Reaktionen
 Die HanseMerkur leistet nicht bei Krankheiten, die den Umständen nach 

als eine psychische Reaktion auf Terroranschläge, Flugzeug- oder Busun-
glücke oder als die Befürchtung von inneren Unruhen, Kriegsereignissen, 
Elementarereignissen, Krankheiten oder Seuchen aufgetreten sind.

3. Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der gesetzlichen Re-
gelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf die HanseMerkur über. 
Die HanseMerkur hat dabei zu beachten, dass Ihnen daraus kein Nachteil 
entsteht. Sie sind falls erforderlich verpflichtet, bei der Durchsetzung des 
Ersatzanspruches mitzuwirken.

4. Verletzen Sie eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätzlich, ist die 
HanseMerkur von der Verpflichtung zur Leistung befreit. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist die HanseMerkur be-
rechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.

8. Wann zahlt die HanseMerkur die Entschädigung? 

1. Hat die HanseMerkur ihre Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädi-
gung festgestellt, erfolgt die Zahlung innerhalb von 2 Wochen.

2. Die HanseMerkur rechnet entstandene Kosten in ausländischer Währung 
zum Kurs des Tages in Euro um, an dem die Belege bei ihr eingehen. 
Es gilt der amtliche Devisenkurs, es sei denn, Sie erwarben die Devisen 
zur Bezahlung der Rechnungen zu einem ungünstigeren Kurs. Von den 
Leistungen kann die HanseMerkur Mehrkosten abziehen, die dadurch 
entstehen, dass die HanseMerkur Überweisungen in das Ausland vor-
nimmt oder auf Ihr Verlangen besondere Überweisungsformen wählt.

3. Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen sowie 
der Sozialversicherungsträger gehen der Eintrittspflicht der HanseMer-
kur vor. Melden Sie den Schadenfall zuerst der HanseMerkur, tritt diese 
in Vorleistung. Die HanseMerkur verzichtet auf eine Kostenteilung mit 
einer privaten Krankenversicherung, wenn dem Versicherten hierdurch 
Nachteile entstehen, z. B. Verlust der Beitragsrückerstattung.

9. Welches Recht findet Anwendung? 

In Ergänzung dieser Bestimmungen gelten das Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) sowie deutsches Recht. 

10. Wann verjähren Ihre Ansprüche?

Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jahren. Die 
Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem die Leistung ver-
langt werden kann. Ist ein Anspruch von Ihnen angemeldet worden, ist die 
Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung der 
 HanseMerkur Ihnen in Textform zugeht. 

11. Welches Gericht ist zuständig?

Klagen gegen die HanseMerkur können in Hamburg erhoben werden oder 
an dem Ort, an dem Sie zum Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren Wohnsitz 
oder – in Ermangelung eines solchen – Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

12. Welche Form und welche Sprache gilt für 
die Abgabe von Willenserklärungen? 

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der 
Textform (Brief, Fax, E-Mail, elektronischer Datenträger etc.). Die Vertrags-
sprache ist Deutsch.

B: Besonderer Teil
(abhängig vom gewählten Versicherungsumfang)

Reise-Rücktrittsversicherung

1. Welche Versicherungssumme muss  
abgeschlossen werden?

Die Höhe der Versicherungssumme muss mindestens dem Reisepreis ent-
sprechen. Schließen Sie eine geringere Versicherungssumme ab, vermindert 
sich der Entschädigungsbetrag im Verhältnis der Versicherungssumme zum 
Reisepreis (Unterversicherung).

2. Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

Die HanseMerkur leistet, wenn Sie oder eine Risikoperson von einem versi-
cherten Ereignis betroffen sind und der planmäßige Antritt der versicherten 
Reise dadurch für Sie nicht zumutbar ist. 

3. Welche Ereignisse sind versichert? 

1. Unerwartete und schwere Erkrankung, Tod, Unfallverletzung oder Schwan-
gerschaft;

2. Bruch von Prothesen oder Lockerung von implantierten Gelenken;
3. Impfunverträglichkeit;
4. Mitteilung eines Termins zur Spende oder zum Empfang von Organen 

und Gewebe (Lebendspende) im Rahmen des Transplantationsgesetzes;
5. Erheblicher Schaden von mindestens 2.500,– EUR an Ihrem Eigentum 

infolge von Feuer, Leitungswasserschäden, Elementarereignissen oder 
strafbaren Handlungen Dritter (z. B. Einbruchdiebstahl);

6. Unerwartete gerichtliche Ladung, vorausgesetzt, das zuständige Ge-
richt akzeptiert Ihre Reisebuchung nicht als Grund zur Verschiebung 
der  Ladung;

7. Adoption eines minderjährigen Kindes, sofern Ihre Anwesenheit zum 
Vollzug der Adoption in die Reisezeit fällt;

8. Arbeitsplatzverlust mit anschließender Arbeitslosigkeit infolge einer 
 unerwarteten betriebsbedingten Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
durch den Arbeitgeber. Nicht versichert ist der Verlust von Aufträgen 
oder die Insolvenz bei Selbstständigen;

Versicherungsbedingungen  
für die Reiseversicherung  
VB-RKS 2014 (T-D)
In diesen Versicherungsbedingungen werden Versicherungsnehmer und ver-
sicherte Personen als „Sie“ bezeichnet. Sie sind Versicherungsnehmer, wenn 
Sie den Versicherungsvertrag mit der HanseMerkur abgeschlossen haben. 
Eine versicherte Person sind Sie, wenn Sie beispielsweise als Mitreisender 
des Versicherungsnehmers mitversichert wurden. Versicherte Person können 
Sie zudem auch als Versicherungsnehmer sein.

Die Versicherungsbedingungen bestehen aus 2 Abschnitten. Im Abschnitt 
A finden Sie insbesondere Angaben zum versicherten Personenkreis, zu den 
Abschlussfristen und zur Prämienzahlung. Auch werden hier Einschränkungen 
und Verhaltensregeln (Obliegenheiten) aufgeführt, die für alle Versicherun-
gen gelten. Im Abschnitt B finden Sie den Umfang des Versicherungsschut-
zes der einzelnen Versicherungen. Neben den Leistungen und den Leistungs-
voraussetzungen sind hier auch Ausschlüsse und Verhaltensregeln, die nur 
für die jeweilige Versicherung gelten, geregelt. 

A: Allgemeiner Teil 
(gültig für alle im Teil B genannten Versicherungen)

1. Bis wann und für welche Dauer muss die 
Versicherung abgeschlossen werden?

Der Vertragsabschluss für eine Reise-Rücktrittsversicherung muss bis 30 
Tage vor Reisebeginn erfolgen. Liegen zwischen Reisebuchung und Reise-
antritt 30 Tage oder weniger, müssen Sie die Reise-Rücktrittsversicherung 
spätestens am 3. Werktag nach der Reisebuchung abschließen. Für die üb-
rigen Versicherungen muss der Abschluss vor Antritt der Reise für deren 
gesamte Dauer erfolgen.
Der Vertrag kommt trotz Prämienzahlung nicht zustande, wenn Sie diese 
Fristen bei Abschluss des Vertrages nicht einhalten. In diesem Fall steht 
Ihnen die gezahlte Prämie zu.

2. Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz?

1. Ihr Versicherungsschutz beginnt in der Reise-Rücktrittsversicherung mit 
dem Vertragsabschluss. Er endet mit der ersten Inanspruchnahme von 
versicherten Reiseleistungen. In den übrigen Versicherungen beginnt 
der Versicherungsschutz mit Antritt der versicherten Reise und endet 
zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens mit Beendigung der Reise. 

2. Ihr Versicherungsschutz verlängert sich über den vereinbarten Zeitpunkt 
hinaus, wenn Sie unverschuldet die Reise nicht planmäßig beenden  
können. 

3. Wann ist die Prämie fällig?

1. Die Prämie ist sofort bei Vertragsabschluss fällig.
2. Ist Prämieneinzug von einem Konto vereinbart, erfolgt dieser unverzüg-

lich nach Mandatserteilung. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn die 
Prämie eingezogen werden kann und einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprochen wird. Konnte die fällige Prämie ohne Ihr Verschulden nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach der in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung 
der HanseMerkur erfolgt.

3. Erfolgt die Prämienzahlung nicht rechtzeitig, sondern zu einem spä-
teren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst zu diesem Zeit-
punkt. Ist die Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, 
ist die HanseMerkur nicht zur Leistung verpflichtet.

4. Erfolgt die Prämienzahlung nicht rechtzeitig, kann die HanseMerkur 
vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Die  
HanseMerkur kann nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

4. Wer ist versichert?

Versichert sind die im Versicherungsnachweis namentlich genannten Perso-
nen oder der im Versicherungsschein festgelegte Personenkreis. Schließen Sie 
eine Familienversicherung ab, so zählen als Familie maximal 2 Erwachsene 
und mindestens 1 mitreisendes Kind bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres 
(unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis). Insgesamt können bis zu 7 
Personen in der Familienversicherung versichert werden.

5. Für welche Reisen gilt der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz gilt für Reisen im vertraglich vereinbarten Geltungs-
bereich. Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb Ihres ständigen Wohn-
ortes gelten nicht als Reisen.

6. In welchen Fällen leistet die HanseMerkur nicht? 

Die HanseMerkur leistet nicht, wenn
1. Sie arglistig über Umstände zu täuschen versuchen, die für den Grund 

oder für die Höhe der Leistung von Bedeutung sind;
2. Sie den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

7. Was muss im Schadenfall beachtet werden 
(Obliegenheiten)?

1. Halten Sie den Schaden möglichst gering und vermeiden Sie alles, was 
zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte. 

2. Alle Auskünfte zum Schadenfall müssen Sie wahrheitsgemäß und voll-
ständig machen. Die Ihnen übersandte Schadenanzeige müssen Sie voll-
ständig ausgefüllt zurücksenden. Von der HanseMerkur darüber hinaus 
geforderte Belege und sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise 
erbracht werden. 
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3. Voraussehbarkeit
 Die HanseMerkur leistet nicht, wenn der Eintritt des Versicherungsfalls 

bei Vertragsabschluss feststand.
4. Krieg und sonstige Ereignisse
 Die HanseMerkur leistet nicht, wenn der Versicherungsfall verursacht 

wird durch:
 Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Streik, 

Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung oder sonstige Eingriffe 
von hoher Hand, aktive Teilnahme an Gewalttätigkeiten während einer  
öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung.

8. Wann fällt eine Selbstbeteiligung an?

Soweit nicht anders vereinbart, gilt: Im Falle einer unerwarteten und schweren 
Erkrankung, die ambulant behandelt wird, beträgt der Selbstbehalt 20 % des 
erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,– EUR je versicherte Person 
bzw. Objekt. Dieser Selbstbehalt entfällt, wenn eine vollstationäre Kran-
kenhausbehandlung erforderlich wird. Bei allen anderen Ereignissen wird 
kein Selbstbehalt berechnet.

9. Was muss im Schadenfall beachtet werden 
(Obliegenheiten)?

1. Unverzügliche Stornierung
 Um die Kosten möglichst gering zu halten, müssen Sie bei Eintritt des 

versicherten Ereignisses Ihre Reise unverzüglich bei der Buchungsstelle 
stornieren.

2. Nachweise zur Schadenhöhe
 Alle Belege zur Schadenhöhe z. B. die Stornokostenrechnung, müssen 

Sie uns im Original einreichen. 
3. Nachweis für versicherte Ereignisse
 Ein versichertes Ereignis müssen Sie durch Vorlage geeigneter Origi-

nalbelege nachweisen. Ärztliche Atteste müssen die Diagnose und die 
Behandlungsdaten enthalten. Sofern die HanseMerkur es als notwendig 
erachtet, kann sie die Frage der Reiseunfähigkeit durch fachärztliche 
Gutachten überprüfen lassen.

4. Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten
 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben 

sich aus Ziffer 7.4 des allgemeinen Teils.

Urlaubsgarantie  
(Reiseabbruch-Versicherung) 

1. Welche Versicherungssumme muss  
abgeschlossen werden?

Die Höhe der Versicherungssumme muss mindestens dem Reisepreis ent-
sprechen. Schließen Sie eine geringere Versicherungssumme ab, vermindert 
sich der Entschädigungsbetrag im Verhältnis der Versicherungssumme zum 
Reisepreis (Unterversicherung).

2. Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

Die HanseMerkur leistet, wenn Sie oder eine Risikoperson von einem  
versicherten Ereignis betroffen sind und die planmäßige Beendigung der 
versicherten Reise dadurch für Sie nicht zumutbar ist.

3. Welche Ereignisse sind versichert? 

1. Unerwartete und schwere Erkrankung, Tod, Unfallverletzung oder Schwan-
gerschaft;

2. Bruch von Prothesen oder Lockerung von implantierten Gelenken;
3. Impfunverträglichkeit;
4. Mitteilung eines Termins zur Spende oder zum Empfang von Organen 

und Gewebe (Lebendspende) im Rahmen des Transplantationsgesetzes;
5. Erheblicher Schaden von mindestens 2.500,– EUR an Ihrem Eigentum 

infolge von Feuer, Leitungswasserschäden, Elementarereignissen oder 
strafbaren Handlungen Dritter (z. B. Einbruchdiebstahl);

6. Unerwartete gerichtliche Ladung. Vorausgesetzt, das zuständige  
Gericht akzeptiert Ihre Reisebuchung nicht als Grund zur Verschiebung der  
Ladung;

7. Adoption eines minderjährigen Kindes, sofern Ihre Anwesenheit zum 
Vollzug der Adoption in die Reisezeit fällt;

8. Versäumen eines gebuchten und mitversicherten Anschlussverkehrsmit-
tels aufgrund von Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln um mehr 
als 2 Stunden oder dessen Ausfall. Öffentliche Verkehrsmittel sind alle 
für die öffentliche Personenbeförderung zugelassenen Luft-, Land- oder 
Wasserfahrzeuge. Nicht als öffentliche oder Anschlussverkehrsmittel 
gelten Transportmittel, die im Rahmen von Rundfahrten/Rundflügen 
verkehren, sowie Mietwagen, Taxis und Kreuzfahrtschiffe;

9. Ihr Urlaubsort wird von Lawinen, Erdrutsch, Überschwemmungen, Erd-
beben oder Wirbelstürmen heimgesucht. Sie müssen aufgrund dieser 
Naturkatastrophen bzw. Elementarereignisse am Urlaubsort die Reise 
zwingend notwendig verlängern.

4. Wer zählt zu den Risikopersonen?

Risikopersonen sind 
1. Personen, die mit Ihnen gemeinsam eine Reise gebucht haben. Dies 

gilt nicht, wenn mehr als 6 Personen oder bei Familientarifen mehr als  
2 Familien gemeinsam eine Reise buchen;

2. Ihre Angehörigen und die Angehörigen Ihres Ehepartners bzw. Lebens-
gefährten. Als Angehörige zählen der Ehepartner oder Lebensgefährte, 
die Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, Schwiegerkinder, die 
Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, Geschwister, 
Enkel, Tanten, Onkel, Neffen und Nichten;

3. diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige oder Ihre  
pflegebedürftigen Angehörigen betreuen;

4. sofern gesondert vereinbart, Begleitpersonen bei Gruppenreisen (z. B. 
Reisen mit Lehrern, Eltern, Skippern).

5. Welche Leistungen umfasst Ihre Urlaubsgarantie 
im Versicherungsfall?

Soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist, wird bei der Erstattung der 
nachfolgend aufgeführten Kosten für Beförderung, Unterkunft und Verpfle-
gung auf die Qualität der versicherten Reise abgestellt.

1. Zusätzliche Rückreise- und Unterkunftskosten
 Müssen Sie die Reise abbrechen oder kehren Sie von der Reise verspätet 

zurück, erstattet die HanseMerkur Ihnen die nachweislich entstandenen 
zusätzlichen Rückreisekosten. Versichert sind auch die hierdurch unmit-
telbar verursachten sonstigen Mehrkosten, z. B. Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten. Wenn abweichend von der gebuchten Reise die 
Rückreise mit einem Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kos-
ten für einen Platz in der einfachsten Flugzeugklasse ersetzt. Ist eine 
mitreisende Risikoperson aufgrund eines versicherten Ereignisses nicht  
transportfähig oder tritt ein in Ziffer 3.9 aufgeführtes Ereignis ein, erstattet  
die HanseMerkur Ihre zusätzlichen Kosten für die Unterkunft. 

2. Nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen
 Bei Abbruch der Reise innerhalb der ersten Hälfte der versicherten Reise, 

maximal jedoch in den ersten 8 Reisetagen erstattet die HanseMer-
kur den versicherten Reisepreis. Bei Abbruch in der zweiten Hälfte der 
Reise (spätestens ab dem 9. Reisetag) oder bei einer Unterbrechung der 
Reise entschädigt die HanseMerkur die nicht in Anspruch genommenen  
Reiseleistungen. 

 Lassen sich die Beträge der einzelnen Reiseleistungen nicht objektiv 
nachweisen (z. B. Pauschalreisen), erstattet die HanseMerkur die nicht 
genutzten Reisetage anteilig zur gesamten Reisedauer. Die Entschädi-
gung wird in diesem Fall wie folgt berechnet:

 Nicht in Anspruch genommene Reisetage x Reisepreis 
                         Ursprüngliche Reisedauer
 An- und Abreisetage gelten als volle Reisetage.

 Haben Sie ausschließlich Fahrt- oder Flugtickets für Hin- und/oder  
Rückreise versichert, besteht für die nicht in Anspruch genommenen 
Reiseleistungen kein Versicherungsschutz.

3. Nachreisekosten bei Reiseunterbrechung
 Müssen Sie eine Rundreise oder Kreuzfahrt unterbrechen, ersetzt die 

HanseMerkur die notwendigen Beförderungskosten, um von dem Ort, 
an dem die Reise unterbrochen werden musste, wieder zur Reisegruppe 
zu gelangen. Die Gesamtkosten bei Unterbrechung der Reise können nur 
bis zur Höhe der Kosten anerkannt werden, die bei einem vorzeitigen 
Abbruch der Reise angefallen wären.

6. Welche Einschränkungen des  
Versicherungsschutzes sind zu beachten?

1. Vorerkrankungen
 Nicht versichert sind Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des Versicherungs-

abschlusses bekannt und in den letzten 6 Monaten vor Versicherungs-
abschluss behandelt worden sind. Kontrolluntersuchungen gelten nicht 
als Behandlung.

2. Psychische Reaktionen
 Die HanseMerkur leistet nicht bei Krankheiten, die den Umständen nach 

als eine psychische Reaktion auf Terroranschläge, Flugzeug- oder Busun-
glücke oder die als Befürchtung von inneren Unruhen, Kriegsereignissen, 
Elementarereignissen, Krankheiten oder Seuchen aufgetreten sind.

3. Voraussehbarkeit
 Die HanseMerkur leistet nicht, wenn der Eintritt des Versicherungsfalls 

bei Vertragsabschluss feststand.
4. Krieg und sonstige Ereignisse
 Die HanseMerkur leistet nicht, wenn der Versicherungsfall durch nach-

folgende Ereignisse verursacht wird: 
 Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Streik, Kern-

energie, Beschlagnahmung, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher 
Hand, aktive Teilnahme an Gewalttätigkeiten während einer  öffentlichen 
Ansammlung oder Kundgebung.

7. Wann fällt eine Selbstbeteiligung an?

Soweit nicht anders vereinbart, gilt: Im Falle einer unerwarteten und schweren 
Erkrankung, die ambulant behandelt wird, beträgt der Selbstbehalt 20 % des 
erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,– EUR je versicherte Person 
bzw. Objekt. Dieser Selbstbehalt entfällt, wenn eine vollstationäre Kran-
kenhausbehandlung erforderlich wird. Bei allen anderen Ereignissen wird 
kein Selbstbehalt berechnet.

8. Was muss im Schadenfall beachtet werden 
(Obliegenheiten)?

1. Nachweise zur Schadenhöhe
 Die Höhe der zusätzlichen Rück- oder Nachreisekosten müssen Sie uns 

mit Originalbelegen nachweisen.
2. Nachweis für versicherte Ereignisse
 Ein versichertes Ereignis müssen Sie durch Vorlage geeigneter Origi-

nalbelege nachweisen. Ärztliche Atteste müssen die Diagnose und die 
Behandlungsdaten enthalten. Sofern die HanseMerkur es als notwendig 
erachtet, kann sie die Frage der Reiseunfähigkeit durch fachärztliche 
Gutachten überprüfen lassen.

3. Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten
 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben 

sich aus Ziffer 7.4 des allgemeinen Teils.

Reise-Krankenversicherung

Versicherungsschutz haben Sie im Ausland im tariflich vereinbarten Gel-
tungsbereich. Als Ausland gilt nicht das Staatsgebiet, in dem Sie einen 
Wohnsitz haben.

1. Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung wegen 
Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heil-
behandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbe-
dürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit 
oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht 
ursächlich zusammenhängt, entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall. 
Als Versicherungsfall gelten auch medizinisch notwendige Behandlungen 
wegen Beschwerden während der Schwangerschaft, Frühgeburten bis zur 
36. Schwangerschaftswoche, Fehlgeburten, medizinisch notwendige Schwan-
gerschaftsabbrüche sowie Tod.

2. Haben Sie Wahlfreiheit bei Ärzten und 
Krankenhäusern?

Sie können unter den im Aufenthaltsland gesetzlich anerkannten und zuge-
lassenen Ärzten, Zahnärzten, Heilpraktikern, Chirotherapeuten, Osteopathen 
und Krankenhäusern frei wählen, sofern diese nach der jeweils gültigen 
amtlichen Gebührenordnung – soweit vorhanden – oder nach den ortsüb-
lichen Gebühren berechnen. Das Krankenhaus muss im Aufenthaltsland 
anerkannt und zugelassen sein, unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, 
über ausreichende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen 
und Krankenakten führen. 

3. Welche Behandlungsmethoden sind versichert?

Die HanseMerkur leistet für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und 
Arzneimittel, die von der Schulmedizin ganz oder überwiegend anerkannt 
sind. Sie leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in 
der Praxis als ebenso erfolgversprechend bewährt haben oder die ange-
wandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel 
zur Verfügung stehen. Zu diesen Methoden können z. B. Heilbehandlungen 
sowie Verordnungen nach den besonderen Therapierichtungen Homöopa-
thie, anthroposophische Medizin oder Pflanzenheilkunde zählen. In diesen 
Fällen kann die HanseMerkur ihre Leistungen auf den Betrag herabsetzen, 
der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden oder 
Arzneimittel angefallen wäre.

4. Welche Leistungen umfasst Ihre 
Reise-Krankenversicherung?

1. Heilbehandlungskosten
 Im Versicherungsfall erstattet Ihnen die HanseMerkur die Kosten einer 

Heilbehandlung. Als Heilbehandlung im Sinne dieser Bedingungen  
gelten medizinisch notwendige

 a) ambulante Behandlungen, Schwangerschaftsbehandlungen, Entbin-
dungen bis zum Ende der 36. Schwangerschaftswoche (Frühgeburt), 
Behandlungen wegen Fehlgeburt sowie Schwangerschaftsabbrüche;

 b) schmerzstillende, konservierende Zahnbehandlungen einschließlich 
Zahnfüllungen in einfacher Ausführung, provisorische Zahnersatz-
leistungen sowie Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz;

 c) stationäre Behandlungen. Sofern erforderlich, gibt die HanseMerkur 
auch über ihren weltweiten Notruf-Service gegenüber dem Kranken-
haus eine Kostenübernahmegarantie ab;

 d) von Ärzten, Zahnärzten, Heilpraktikern, Chirotherapeuten oder  
Osteopathen verordnete
❍ Medikamente und Verbandsmittel (als Medikamente gelten nicht – 

auch wenn sie ärztlich verordnet sind – Nähr- und Stärkungsmittel 
sowie kosmetische Präparate);

❍ Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen;
❍ Massagen, medizinische Packungen, Inhalationen und Kranken-

gymnastik;
❍ Hilfsmittel in einfacher Ausführung zur Gewährleistung einer vo-

rübergehenden Versorgung für die Dauer der versicherten Reise. 
Die HanseMerkur erstattet die Mietgebühr für diese Hilfsmittel. 
Falls eine Leihe nicht möglich ist, wird der Kaufpreis erstattet. 
Kosten für Sehhilfen und Hörgeräte erstattet die HanseMerkur 
nicht.

2. Informationsleistungen
 a) Informationen über Ärzte und Krankenhäuser vor Ort
  Bei Krankheit oder Unfall informiert die HanseMerkur auf Anfrage 

über ihren weltweiten Notruf-Service über die Möglichkeiten Ihrer 
ärztlichen Versorgung. Soweit möglich, benennt sie einen Deutsch 
oder Englisch sprechenden Arzt.

 b) Informationsübermittlung zwischen Ärzten
  Werden Sie stationär behandelt, stellt die HanseMerkur auf Wunsch 

über den Notruf-Service den Kontakt zwischen einem von ihr beauf-
tragten Arzt und Ihrem Hausarzt und den behandelnden Kranken-
hausärzten her. Zudem übermittelt sie während des Krankenhaus-
aufenthaltes die Informationen zwischen den beteiligten Ärzten. Auf 
Wunsch informiert die HanseMerkur Ihre Angehörigen.

3. Versicherungsleistungen für Frühgeburten
 Sofern kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht, ersetzt die  

HanseMerkur bei einer Frühgeburt durch eine versicherte Person bis zum 
Ende der 36. Schwangerschaftswoche auch die Kosten der notwendi-
gen Heilbehandlung des neugeborenen Kindes bis zu 100.000,– EUR. 

4. Betreuungsleistungen
a) Begleitperson im Krankenhaus für minderjährige Kinder (bis zum voll-

endeten 18. Lebensjahr)
 Wird ein versichertes Kind stationär behandelt, erstattet die HanseMerkur 

die Kosten für die Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus.
b) Reisebetreuung für minderjährige Kinder
 Können alle mitreisenden Betreuungspersonen die Reise aufgrund eines 

Versicherungsfalles nicht planmäßig fortführen oder beenden, organisiert 
und bezahlt die HanseMerkur die Betreuung der versicherten minderjäh-
rigen Kinder, so dass diese die Reise fortsetzen oder abbrechen können. 
Versicherungsschutz besteht auch für die zusätzlichen Rückreisekosten 
des Kindes. 

c) Arzneimittelversand
 Wenn ärztlich verordnete Arzneimittel auf der Reise abhandenkommen, 

besorgt die HanseMerkur diese in Abstimmung mit dem Hausarzt und 
schickt sie Ihnen zu. Die Kosten für die Anschaffung der Arzneimittel 
sind binnen eines Monats nach der Reise an die HanseMerkur zurück-
zuzahlen. 

d) Krankenbesuch
 Wenn feststeht, dass Sie länger als 5 Tage im Krankenhaus bleiben 

müssen, organisiert die HanseMerkur auf Wunsch die Reise einer na-
hestehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthaltes und zurück 
zum Wohnort. Sie kommt zudem für die Hin- und Rückreisekosten auf. 
Voraussetzung ist jedoch, dass Sie bei Ankunft der nahestehenden  
Person noch im Krankenhaus liegen.

e) Hotelkosten
 Falls der gebuchte Aufenthalt aufgrund Ihres Krankenhausaufenthaltes 

unterbrochen oder verlängert wird, erstattet die HanseMerkur den ver-
sicherten Mitreisenden die zusätzlichen Kosten für bis zu 10 zusätzliche 
Übernachtungen. Der Betrag hierfür ist insgesamt auf 2.500,– EUR  
begrenzt.

5. Bergungs-/Transport-/Überführungs-/Bestattungskosten
a) Bergungskosten
 Müssen Sie aufgrund eines Unfalles gesucht, gerettet oder geborgen 

werden, erstattet die HanseMerkur die Kosten hierfür bis zu 5.000,– EUR.
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b) Krankentransport
 Die HanseMerkur erstattet die Kosten für Krankentransporte in das nächst 

erreichbare geeignete Krankenhaus bzw. zum nächsten erreichbaren Arzt 
und zurück in die Unterkunft.

c) Krankenrücktransport
 Die HanseMerkur organisiert und ersetzt die Kosten für einen Rücktrans-

port zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus an Ihrem Wohnort, 
sofern eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt wird:
❍ Der Rücktransport ist medizinisch sinnvoll und vertretbar. 
❍ Nach der Prognose des behandelnden Arztes übersteigt die Dauer 

der Krankenhausbehandlung im Ausland voraussichtlich 14 Tage.
❍ Die weitere Heilbehandlung im Ausland kostet voraussichtlich mehr 

als der Rücktransport. Die HanseMerkur übernimmt auch die Kosten 
für den Transport einer mitversicherten Begleitperson.

d) Überführungskosten
 Die HanseMerkur organisiert die Überführung des Verstorbenen an den 

ständigen Wohnsitz und übernimmt die Kosten hierfür.
e) Bestattungskosten
 Die HanseMerkur organisiert eine Bestattung im Ausland und übernimmt 

die Kosten bis zur Höhe der Kosten, die bei einer Überführung entstan-
den wären.

f) Gepäckrückholung
 Die HanseMerkur organisiert und bezahlt die zusätzliche Rückholung 

des Reisegepäcks, sofern alle mitversicherten erwachsenen Personen 
zurücktransportiert wurden oder verstorben sind.

6. Nachleistung im Ausland
 Ihre Erkrankung erfordert über das ursprüngliche Ende des Versiche-

rungsschutzes hinaus eine Heilbehandlung, und Ihre Rückreise ist we-
gen nachgewiesener Transportunfähigkeit nicht möglich. In diesem Fall 
verlängert die HanseMerkur Ihren Versicherungsschutz (einschließlich 
eines dann eventuell notwendig werdenden Rücktransportes) bis zur 
Wiederherstellung der Transportfähigkeit.

7. Telefonkosten bei Kontaktaufnahme zum Notruf-Service
 Im Versicherungsfall erstattet die HanseMerkur die Telefonkosten, die 

Ihnen durch die Kontaktaufnahme zum Notruf-Service entstehen. 
8. Aufwandsentschädigung
 Sie reichen alle Heilbehandlungskosten zunächst einem anderen Leis-

tungsträger/Versicherer ein, der sich an der Kostenerstattung beteiligt. 
Die HanseMerkur erstattet Ihnen in diesem Fall bei einer stationären 
Krankenhausbehandlung ein Krankenhaustagegeld bis zu 14 Tage in 
Höhe von 50,– EUR pro Tag. Bei ambulanten Behandlungen (unab-
hängig von der Anzahl der Behandlungen und Erkrankungen) erstattet 
die HanseMerkur in diesen Fällen einmalig einen Betrag in Höhe von  
25,– EUR.

9. Wahlweise Krankenhaustagegeld
 Im Falle einer stationären Behandlung haben Sie die Wahl zwischen 

Kostenersatz für die stationäre Behandlung und einem Tagegeld in Höhe 
von 50,– EUR pro Tag, maximal 30 Tage ab Beginn der stationären 
Behandlung. Das Wahlrecht ist zu Beginn der stationären Behandlung 
auszuüben.

5. Welche Einschränkungen des  
Versicherungsschutzes sind zu beachten?

1. Leistungseinschränkungen
 Die HanseMerkur kann die Leistungen auf einen angemessenen Betrag 

herabsetzen, wenn die Heilbehandlung das medizinisch notwendige 
Maß übersteigt oder die Kosten der Heilbehandlung das ortsübliche 
Maß übersteigen.

2. Leistungsfreiheit
 Die HanseMerkur leistet nicht für
 a) die Behandlungen, die der alleinige Grund oder einer der Gründe 

für den Antritt der Reise waren;
 b) die Behandlungen, von denen bei Reiseantritt aufgrund einer bereits 

ärztlich diagnostizierten Erkrankung feststand, dass sie bei planmäßi-
ger Durchführung der Reise stattfinden mussten. Ausnahme ist, wenn 
die Reise wegen des Todes des Ehegatten oder eines Verwandten 1. 
Grades unternommen wurde;

 c) solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von 
Unfällen, die durch vorhersehbare Kriegsereignisse oder aktive Teil-
nahme an Gewalttätigkeiten während Unruhen entstehen. Als vor-
hersehbar gelten Kriegsereignisse oder innere Unruhen, wenn das 
Auswärtige Amt Deutschlands – vor Reisebeginn – für das jeweilige 
Land eine Reisewarnung ausspricht;

 d) Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie Rehabilitationsmaßnah-
men. Versicherungsschutz besteht aber, wenn diese Behandlungen im 
Anschluss an eine stationäre Krankenhausbehandlung wegen eines 
schweren Schlaganfalles, schweren Herzinfarktes oder einer schweren 
Skeletterkrankung (Bandscheiben-OP, Hüftendoprothese) erfolgen 
und zur Verkürzung des Aufenthaltes im Akutkrankenhaus dienen. 
Der geplante Aufenthalt muss der HanseMerkur vor Behandlungs-
beginn angezeigt und die Leistungen müssen von der HanseMerkur 
schriftlich zugesagt werden;

 e) Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren;
 f) ambulante Heilbehandlungen in einem Heilbad oder Kurort. Die 

Einschränkung entfällt, wenn die Heilbehandlung durch einen dort 
eintretenden Unfall notwendig wird. Bei Erkrankungen entfällt die 
Einschränkung, wenn sich der Versicherte in dem Heilbad oder Kurort 
nur vorübergehend und nicht zum Zweck einer Kur aufgehalten hat;

 g) Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder sowie durch Per-
sonen, mit denen Sie innerhalb der eigenen oder der Gastfamilie 
zusammenleben. Nachgewiesene Sachkosten werden erstattet;

 h) eine durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte 
Behandlung oder Unterbringung;

 i) psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlungen;
 j) Stiftzähne, Einlagefüllungen, Überkronungen, kieferorthopädische Be-

handlungen, prophylaktische Leistungen, Aufbissbehelfe und Schie-
nen, funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen 
und implantologische Zahnleistungen;

 k) Immunisierungsmaßnahmen oder Vorsorgeuntersuchungen;

6. Was muss im Schadenfall beachtet werden? 
(Obliegenheiten)

1. Verpflichtung zur Kostenminderung
 Dem Rücktransport an den Wohnort bzw. in das dem Wohnort nächst-

gelegene geeignete Krankenhaus bei Bestehen der Transportfähigkeit 
müssen Sie zustimmen, wenn die HanseMerkur den Rücktransport nach 
Art der Krankheit und deren Behandlungsbedürftigkeit genehmigt.

2. Unverzügliche Kontaktaufnahme
 Im Falle einer stationären Behandlung im Krankenhaus und vor Beginn 

umfänglicher diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen müssen 
Sie unverzüglich Kontakt zum weltweiten Notfall-Service der HanseMer-
kur aufnehmen.

3. Verpflichtung zur Auskunft
 Sofern die HanseMerkur es für notwendig erachtet, sind Sie verpflichtet, 

sich durch einen von der HanseMerkur beauftragten Arzt untersuchen 
zu lassen.

 Folgende Nachweise, die Eigentum der HanseMerkur werden, müssen 
Sie einreichen: 

 a) Originalbelege mit dem Namen der behandelten Person, der Bezeich-
nung der Krankheit sowie den vom Behandler erbrachten Leistungen 
nach Art, Ort und Behandlungszeitraum. Besteht anderweitiger Ver-
sicherungsschutz für Heilbehandlungskosten und wird dieser zuerst 
in Anspruch genommen, so genügen als Nachweis die mit Erstat-
tungsvermerken versehenen Rechnungskopien;

 b) Rezepte zusammen mit der Behandlungsrechnung und Rechnungen 
über Heil- oder Hilfsmittel zusammen mit der Verordnung;

 c) eine amtliche Sterbeurkunde und eine ärztliche Bescheinigung über 
die Todesursache, wenn Überführungs- bzw. Bestattungskosten ge-
zahlt werden sollen;

 d) weitere Nachweise und Belege, die die HanseMerkur anfordert, um 
ihre Leistungspflicht zu prüfen, wenn Ihnen die Beschaffung billiger-
weise zuzumuten ist.

4. Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten
 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben 

sich aus Ziffer 7.4 des allgemeinen Teils.

Notfall-Versicherung

1. Wann liegt ein Versicherungsfall vor?

Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn Ihnen während Ihrer Reise ein Notfall zu-
stößt, der gemäß Ziffer 2 versichert ist. Die HanseMerkur hilft Ihnen durch ih-
ren weltweiten Notruf-Service mit den nachstehend aufgeführten Leistungen.

2. Welche Leistungen umfasst Ihre Notfall-Versicherung?

1. Bei Krankheit/Unfall und Tod innerhalb Deutschlands
 a) Krankenrücktransport
  Werden Sie mindestens 5 Tage stationär behandelt, organisiert die  

HanseMerkur auf Ihren Wunsch den Krankentransport vom Ort der 
stationären Behandlung in das Ihrem Wohnort nächstgelegene ge-
eignete Krankenhaus. Die HanseMerkur übernimmt die gegenüber 
der ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden Mehrkosten bis 
zu einem Betrag von 2.500,– EUR. Die HanseMerkur leistet nur bei 
nachgewiesener Transportfähigkeit.

 b) Bergungskosten
  Erleiden Sie einen Unfall und müssen deswegen gesucht, gerettet 

oder geborgen werden, erstattet die HanseMerkur hierfür die Kosten 
bis zu einem Betrag von 5.000,– EUR.

 c) Überführungskosten
  Die HanseMerkur organisiert die Überführung des Verstorbenen an 

den ständigen Wohnsitz und übernimmt die Kosten hierfür.
 d) Bestattungskosten
  Die HanseMerkur übernimmt die Kosten für eine Bestattung am Auf-

enthaltsort bis zu der Höhe der Kosten, die bei einer Überführung 
entstanden wären.

2.  Bei Reiseabbruch oder verspäteter Rückreise
 Wenn die gebuchte Reise von Ihnen aus versicherten Gründen nicht plan-

mäßig beendet werden kann, organisiert die HanseMerkur die Rückreise.  
Die HanseMerkur gewährt ein Darlehen für die Mehrkosten, die im Ver-
gleich zu den Kosten für die ursprünglich geplante Rückreise entstehen. 

 Versicherte Gründe sind: 
 a) Tod, schwere Unfallverletzung oder unerwartete und schwere Erkran-

kung von Ihnen, Ihren Reisebegleitern oder Ihren nicht mitreisen-
den Angehörigen oder denjenigen Personen, die nicht mitreisende 
minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen. Als Ihre 
Angehörige gelten Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnli-
chen Lebensgemeinschaft, Kinder, Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, 
Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder 
und Schwäger;

 b) Ihre Entführung oder Ihrer Reisebegleiter. Die Darlehensgewährung 
ist bei Entführung auf 10.000,– EUR je versicherte Person begrenzt.

 Voraussetzung für die Darlehensgewährung ist die Vorlage einer Kopie 
Ihres Personalausweises oder des Reisepasses bei dem Notruf-Service der 
HanseMerkur. Das Darlehen ist binnen eines Monats nach dem Ende 
der Reise in einer Summe an die HanseMerkur zurückzuzahlen.

3. Bei Strafverfolgung
 Für die nachfolgend aufgeführten Kosten gewährt die HanseMerkur ein 

Darlehen. Das Darlehen muss von Ihnen unverzüglich nach der Erstat-
tung durch die Behörde oder das Gericht, spätestens jedoch innerhalb 
eines Monats nach Auszahlung, an die HanseMerkur zurückgezahlt wer-
den.

 a) Haft und Haftandrohung
  Werden Sie verhaftet oder mit Haft bedroht, ist die HanseMerkur bei 

der Beschaffung eines Anwalts und/oder eines Dolmetschers behilf-
lich. In diesem Zusammenhang anfallende Gerichts-, Anwalts- und 
Dolmetscherkosten streckt sie bis zu einem Betrag von 3.000,– EUR 
als Darlehen vor. 

 b) Darlehen für Strafkaution
  Die HanseMerkur gewährt ein Darlehen bis zu einem Betrag von 

15.000,– EUR für die von Behörden von Ihnen eventuell verlangte 
Strafkaution. 

4. Bei Verlust von Zahlungsmitteln und Dokumenten
 a) Verlust von Reisezahlungsmitteln
  Geraten Sie durch den Verlust Ihrer Reisezahlungsmittel aufgrund 

von Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhandenkommen in eine fi-
nanzielle Notlage, stellt die HanseMerkur über ihren Notruf-Service 
den Kontakt zur Ihrer Hausbank her. Sofern erforderlich, hilft sie 
bei der Übermittlung eines von der Hausbank Ihnen zur Verfügung 
gestellten Betrages. Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank binnen 
24 Stunden nicht möglich, stellt Ihnen die HanseMerkur über ihren 
Notruf-Service ein Darlehen unter Vorlage einer Kopie des Personal-
ausweises oder des Reisepasses bis zu einem Betrag von 500,– EUR 
zur Verfügung. Dieses Darlehen ist binnen eines Monats nach dem 
Ende der Reise in einer Summe an die HanseMerkur zurückzuzahlen.

 b) Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten 
  Bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten hilft Ih-

nen die HanseMerkur bei der Sperrung der Karten. Sie haftet jedoch 
nicht für den ordnungsgemäßen Vollzug der Sperrung und die trotz 
Sperrung entstehenden Vermögensschäden.

 c) Verlust von Reisedokumenten
  Bei Verlust von Reisedokumenten hilft die HanseMerkur bei der  

Ersatzbeschaffung.
5. Bei Umbuchungen/Verspätungen
 Geraten Sie in Schwierigkeiten, weil Sie ein gebuchtes Verkehrsmittel 

versäumen oder weil es zu Verspätungen oder Ausfällen gebuchter Ver-
kehrsmittel kommt, so hilft die HanseMerkur bei der Umbuchung. Um-
buchungskosten und erhöhte Reisekosten tragen Sie. Die HanseMerkur 
informiert Dritte auf Ihren Wunsch über Änderungen des geplanten 
Reiseverlaufes.

6. Bei Reisen mit dem Fahrrad
 a) Fahrradpannen
  Kann wegen einer Panne oder eines Unfalls des auf der Reise be-

nutzten Fahrrades die Fahrt nicht fortgesetzt werden, übernimmt 
die HanseMerkur die Reparaturkosten bis zu einem Betrag von  
75,– EUR, damit eine Weiterfahrt möglich wird. Ist eine Reparatur 
am Schadensort nicht möglich, erstattet die HanseMerkur alternativ 
die Mehrkosten für die Fahrt zum Ausgangspunkt oder zum Zielort 
der Tagesetappe bis zu 75,– EUR je versicherten Schadenfall. Nicht 
versichert sind Reifenpannen.

 b) Fahrraddiebstahlschutz
  Kann wegen eines Diebstahls des auf der Reise benutzten Fahrra-

des die Fahrt nicht planmäßig fortgesetzt werden, übernimmt die 
HanseMerkur die Mehrkosten für die Rückfahrt zum Heimatort, zum 
Ausgangsort oder zum Zielort der Tagesetappe bis zu einem Betrag 
von 250,– EUR je versicherten Schadenfall.

7. Schutzengel für Ihr Zuhause
 Die HanseMerkur organisiert Ihre Rückreise zum Wohnort und Ihre Reise 

zurück an den Urlaubsort und übernimmt die zusätzlichen Reisekos-
ten, wenn Sie Ihre Reise aufgrund eines erheblichen Schadens (mindes-
tens 2.500,– EUR) an Ihrem Eigentum am Heimatort infolge von Feuer,  
Wasserrohrbruch, Elementarereignissen oder strafbaren Handlungen  
Dritter (z. B. Einbruchdiebstahl) abbrechen oder unterbrechen müssen.  
Bei der Erstattung der Kosten wird auf die Art und Qualität der  
ursprünglich gebuchten Reise abgestellt. Sind Notreparaturen erforder-
lich oder werden Notersatzkäufe für Ihr Eigentum am Heimatort not-
wendig, erhalten Sie von der HanseMerkur gegen Rechnungsvorlage und 
Nachweise für die Ersatznotwendigkeit einen Betrag bis zu 500,– EUR. 

8. Schutzengel für Ihr Fahrzeug
 Bei einem erheblichen Schaden (mindestens 2.500,– EUR) an Ihrem 

privat genutzten PKW, der während Ihrer Urlaubsreise an Ihrem Wohn-
ort zurückbleibt oder zur Weiterreise mit anderen Verkehrsmitteln am 
Abreisetag in einem Parkhaus (z. B. am Flughafen) für die Dauer der 
Reise geparkt wird, erstattet die HanseMerkur Ihnen den von Ihrer Kfz-
Vollkasko- oder Kfz-Teilkaskoversicherung berechneten Selbstbehalt bis 
zu einem Betrag von 500,– EUR.

9. Reiseruf
 Wenn Sie während der Reise nicht erreicht werden können, organisiert die 

HanseMerkur einen Reiseruf (z. B. über den Rundfunk) und übernimmt 
hierfür die Kosten.

3. Was muss im Schadenfall beachtet werden  
(Obliegenheiten)?

1. Kontaktaufnahme zu unserem weltweiten Notfall-Service
 Voraussetzung für die Leistungen der Notfall-Versicherung ist, dass Sie 

sich oder ein von Ihnen Beauftragter sich bei Eintritt des versicherten 
Schadenfalls telefonisch oder in sonstiger Weise an den weltweiten 
Notfall-Service der HanseMerkur wendet. Diese Kontaktaufnahme muss 
unverzüglich erfolgen. Die Telefonnummer finden Sie unter „Wichtige 
Hinweise im Schadenfall“ in Ihren Vertragsunterlagen oder auf der In-
ternetseite www.hansemerkur.de unter „Reise-Notruf-Service“.

2. Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten
 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben 

sich aus Ziffer 7.4 des allgemeinen Teils.

4. Welche Einschränkungen des  
Versicherungsschutzes sind zu beachten?

Die HanseMerkur leistet nicht, wenn der Versicherungsfall durch Krieg, Bür-
gerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Streik, Kernenergie, Be-
schlagnahmung, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand sowie 
aktive Teilnahme an Gewalttätigkeiten während einer öffentlichen Ansamm-
lung oder Kundgebung verursacht wird.

Reise-Unfallversicherung

1. Wann liegt ein Versicherungsfall (Unfall) vor? 

1. Unfallbegriff
 Ein Unfall liegt vor, wenn Sie durch ein plötzlich von außen auf Ihren 

Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheits-
schädigung erleiden.

 Ihr Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf tauchtypische Gesund-
heitsschäden, wie z. B. Caissonkrankheit oder Trommelfellverletzung, 
ohne dass ein Unfallereignis, d. h. ein plötzlich von außen auf den  
Körper wirkendes Ereignis, eingetreten sein muss. Als Unfall gilt auch  
der Ertrinkungs- bzw. Erstickungstod unter Wasser beim Tauchen.

2. Erweiterter Unfallbegriff
 Als Unfall gilt auch, wenn sich durch eine erhöhte Kraftanstrengung 

ein Gelenk an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule verrenkt oder Muskeln, 
Sehnen, Bänder, Kapseln an Gliedmaßen oder der Wirbelsäule gezerrt 
werden oder zerreißen. Meniskus und Bandscheiben sind weder Muskeln, 
Sehnen, Bänder noch Kapseln. Deshalb werden sie von dieser Regelung 
nicht erfasst.

 Eine erhöhte Kraftanstrengung ist eine Bewegung, deren Muskeleinsatz 
über die normalen Handlungen des täglichen Lebens hinausgeht. Maß-
geblich für die Beurteilung des Muskeleinsatzes sind Ihre individuellen 
körperlichen Verhältnisse.
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2. Welche Leistungen umfasst Ihre Reise-Unfallver-
sicherung? Welche Fristen und sonstigen Vorausset-

zungen gelten für die einzelnen Leistungsarten? 

1. Invaliditätsleistung
 Eine Invalidität liegt vor, wenn unfallbedingt die körperliche oder geis-

tige Leistungsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist. Dauerhaft ist eine 
Beeinträchtigung, wenn sie voraussichtlich länger als 3 Jahre bestehen 
wird und eine Änderung dieses Zustands nicht zu erwarten ist. Erleiden 
Sie unfallbedingt eine Invalidität, zahlt die HanseMerkur die Invalidi-
tätsleistung bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. Die 
Versicherungssumme beträgt, soweit nicht anders vereinbart:

 40.000,– EUR für Erwachsene 
 10.000,– EUR für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
 Bei Tarifen für erdgebundene Reisen (z. B. Auto-, Bahn- und Busreisen) 

sind Invaliditätsleistungen nicht versichert.
 a) Die Invalidität muss innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall 

eingetreten und von einem Arzt schriftlich festgestellt worden sein. 
 b) Sie müssen die Invaliditätsansprüche innerhalb von 6 Monaten nach 

der Feststellung der Invalidität der HanseMerkur mitteilen. Versäu-
men Sie diese Frist, ist der Anspruch auf Invaliditätsleistung ausge-
schlossen. 

 c) Sterben Sie unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall, 
besteht kein Anspruch auf Invaliditätsleistung. In diesem Fall zahlt 
die HanseMerkur eine Todesfallleistung (Ziffer 2.2), sofern diese ver-
einbart ist. 

 d) Die Invaliditätsleistung erhalten Sie als Einmalzahlung. Grundlagen 
für die Berechnung der Leistung sind die vereinbarte Versicherungs-
summe und der unfallbedingte Invaliditätsgrad.

 e) Der Invaliditätsgrad richtet sich nach der untenstehenden Glieder-
taxe, sofern die betroffenen Körperteile oder Sinnesorgane dort ge-
nannt sind, ansonsten danach, in welchem Umfang die normale kör-
perliche oder geistige Leistungsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist 
(Ziffer 2.1 f. Maßgeblich ist der unfallbedingte Gesundheitszustand, 
der spätestens am Ende des 3. Jahres nach dem Unfall erkennbar ist.

  Bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit der folgenden 
Körperteile oder Sinnesorgane gelten ausschließlich die hier genann-
ten Invaliditätsgrade.

  Gliedertaxe:
  ❍ Arm 70 % 
  ❍ Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 % 
  ❍ Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 % 
  ❍ Hand 55 % 
  ❍ Daumen 20 % 
  ❍ Zeigefinger 10 % 
  ❍ anderer Finger 5 % 
  ❍ Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 % 
  ❍ Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 % 
  ❍ Bein bis unterhalb des Knies 50 % 
  ❍ Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 % 
  ❍ Fuß 40 % 
  ❍ große Zehe 5 % 
  ❍ andere Zehe 2 % 
  ❍ Auge 50 % 
  ❍ Gehör auf einem Ohr 30 % 
  ❍ Geruchssinn 10 % 
  ❍ Geschmackssinn 5 % 
  Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der 

entsprechende Teil der genannten Invaliditätsgrade.
 f) Für andere Körperteile oder Sinnesorgane richtet sich der Invalidi-

tätsgrad danach, in welchem Umfang die normale körperliche oder 
geistige Leistungsfähigkeit insgesamt dauerhaft beeinträchtigt ist. 
Maßstab ist eine durchschnittliche Person gleichen Alters und Ge-
schlechts. Die Bemessung erfolgt ausschließlich nach medizinischen 
Gesichtspunkten. 

 g) Eine Vorinvalidität besteht, wenn betroffene Körperteile oder Sinnes-
organe schon vor dem Unfall dauerhaft beeinträchtigt waren. Sie 
wird nach Ziffer 2.1 e und Ziffer 2.1 f bemessen. Der Invaliditätsgrad 
mindert sich um diese Vorinvalidität. 

 h) Invaliditätsgrad bei Beeinträchtigung mehrerer Körperteile oder Sin-
nesorgane 

  Durch einen Unfall können mehrere Körperteile oder Sinnesorgane 
beeinträchtigt sein. Dann werden die Invaliditätsgrade, die nach den 
vorstehenden Bestimmungen ermittelt wurden, zusammengerechnet. 
Mehr als 100 % werden jedoch nicht berücksichtigt. 

 i) Stirbt der Versicherte vor der Bemessung der Invalidität, zahlt die 
HanseMerkur eine Invaliditätsleistung, wenn der Tod nicht unfallbe-
dingt innerhalb des 1. Jahres nach dem Unfall eintritt (Ziffer 2.1 c) 
und die sonstigen Voraussetzungen für die Invaliditätsleistung nach 
Ziffer 2.1 erfüllt sind.

  Die HanseMerkur leistet nach dem Invaliditätsgrad, mit dem auf-
grund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre.

 j) Nach der Bemessung des Invaliditätsgrads können sich Veränderun-
gen des Gesundheitszustands ergeben. Sie und die HanseMerkur 
sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich erneut ärztlich be-
messen zu lassen. Dieses Recht steht Ihnen und der HanseMerkur 
längstens bis zu 3 Jahre nach dem Unfall zu. Wenn die HanseMerkur 
eine Neubemessung wünscht, teilt sie Ihnen dies zusammen mit der 
Erklärung über ihre Leistungspflicht mit. Wenn Sie eine Neubemes-
sung wünschen, müssen Sie der HanseMerkur dies innerhalb von  
3 Jahren nach dem Unfall mitteilen. Ergibt die endgültige Bemessung 
eine höhere Invaliditätsleistung, als die HanseMerkur bereits gezahlt 
hat, ist der Mehrbetrag mit 4 % jährlich zu verzinsen.

2. Todesfallleistung
 Tritt der Tod innerhalb eines Jahres nach dem Unfall ein, zahlt die  

HanseMerkur die Todesfallleistung in Höhe der vereinbarten Versiche-
rungssumme: 

 Die Versicherungssumme beträgt, soweit nicht anders vereinbart:
 20.000,– EUR für Erwachsene 
 10.000,– EUR für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
 Bei Tarifen für erdgebundene Reisen (z. B. Auto-, Bahn- und Busreisen) 

beträgt die Versicherungssumme 15.000,– EUR für Erwachsene und 
10.000,– EUR für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.

3. Kosten für kosmetische Operationen
 Sie haben sich einer kosmetischen Operation unterzogen, um eine unfall-

bedingte Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbilds zu beheben. 
Soweit Zähne betroffen sind, gehören nur Schneide- und Eckzähne zum 
äußeren Erscheinungsbild. 

 Die kosmetische Operation muss nach Abschluss der Heilbehandlung 
durch einen Arzt erfolgen und ist bei Erwachsenen innerhalb von  
3 Jahren nach dem Unfall, bei Minderjährigen vor Vollendung des  
21. Lebensjahres durchzuführen. 

 Voraussetzung ist auch, dass ein Dritter (z. B. Krankenkasse, Haftpflicht-
versicherer) nicht zu einer Kostenerstattung verpflichtet ist oder seine 
Leistungspflicht bestreitet. Die HanseMerkur erstattet nachgewiesene 
und nicht von Dritten übernommene Arzthonorare und sonstige Ope-
rationskosten, notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung 
in einem Krankenhaus sowie Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten 
insgesamt bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. Die Ver-
sicherungssumme beträgt, soweit nicht anders vereinbart, 5.000,– EUR 
je versicherte Person.

 Bei Tarifen für erdgebundene Reisen (z. B. Auto-, Bahn- und Busreisen) 
sind die Kosten für kosmetische Operationen nicht versichert.

4. Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze 
 Ihnen sind nach einem Unfall Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungs-

einsätze von öffentlich- oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiens-
ten oder für den ärztlich angeordneten Transport der verletzten Person 
zum Krankenhaus oder zur Spezialklinik entstanden. Die HanseMerkur 
erstattet nachgewiesene und nicht von Dritten übernommene Kosten 
insgesamt bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. Die Ver-
sicherungssumme beträgt, soweit nicht anders vereinbart, 5.000,– EUR 
je versicherte Person.

 Bei Tarifen für erdgebundene Reisen (z. B. Auto-, Bahn- und Busreisen) 
sind die Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze nicht  
versichert.

3. Welche Einschränkungen des  
Versicherungsschutzes sind zu beachten?

1. Krankheiten und Gebrechen
 Die HanseMerkur leistet ausschließlich für Unfallfolgen. Dies sind Ge-

sundheitsschädigungen und ihre Folgen, die durch das Unfallereignis 
verursacht wurden. Die HanseMerkur leistet nicht für Krankheiten oder 
Gebrechen. 

2. Mitwirkung
 Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis 

hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, 
so wird die Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des 
Gebrechens gekürzt, wenn dieser Anteil mindestens 25 % beträgt. Haben 
Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervorgeru-
fenen Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, so entfällt 
jeglicher Leistungsanspruch, wenn dieser Anteil mehr als 50 % beträgt 
oder diese Ereignisse in Ziffer 3.3 explizit ausgeschlossen sind. 

3. Ausgeschlossene Unfälle
 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle: 
 a) Unfälle durch Bewusstseinsstörungen sowie durch Schlaganfälle, epi-

leptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper 
ergreifen. Eine Bewusstseinsstörung liegt vor, wenn Sie in Ihrer Auf-
nahme- und Reaktionsfähigkeit so beeinträchtigt sind, dass Sie den 
Anforderungen der konkreten Gefahrenlage nicht mehr gewachsen 
sind. Ursachen für die Bewusstseinsstörung können sein: 
❍ eine gesundheitliche Beeinträchtigung
❍ die Einnahme von Medikamenten
❍ Alkoholkonsum
❍ Konsum von Drogen oder sonstigen Mitteln, die das Bewusstsein 

beeinträchtigen
 Ausnahme: 
 Die Bewusstseinsstörung oder der Anfall wurde durch ein Unfallereignis 

nach Ziffer 1.1 verursacht, für das nach diesem Vertrag Versicherungs-
schutz besteht. In diesen Fällen gilt der Ausschluss nicht. 

 b) Unfälle, die Ihnen dadurch zustoßen, dass Sie vorsätzlich eine Straftat 
ausführen oder versuchen.

 c) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignisse, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Streik, 
Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung oder sonstige Eingriffe 
von hoher Hand, Elementarereignisse sowie aktive Teilnahme an 
Gewalttätigkeiten während einer öffentlichen Ansammlung oder 
Kundgebung verursacht sind.

 Ausnahme: 
 Sie werden auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürger-

kriegsereignissen betroffen. In diesem Fall gilt der Ausschluss für diese 
Ereignisse nicht. 

 Der Versicherungsschutz erlischt dann am Ende des 7. Tages nach Beginn 
eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staats, in dem sich 
die versicherte Person aufhält. 

 d) Unfälle 
❍ als Führer eines Luftfahrzeugs oder Luftsportgeräts, soweit man 

nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt
❍ als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeugs
❍ bei beruflichen Tätigkeiten, die mit Hilfe eines Luftfahrzeugs 

auszuüben sind.
 e) Unfälle durch die Teilnahme an Rennen mit Motorfahrzeugen. 
  Teilnehmer ist jeder Fahrer, Beifahrer oder Insasse des Motorfahr-

zeugs. Rennen sind solche Wettfahrten oder dazugehörige Übungs-
fahrten, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten 
ankommt. 

4. Ausgeschlossene Gesundheitsschäden
 Kein Versicherungsschutz besteht außerdem für folgende Gesundheits-

schäden: 
 a) Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen 

und Gehirnblutungen, sofern kein Unfallereignis nach Ziffer 1.1 diese 
Gesundheitsschäden überwiegend (das heißt: zu mehr als 50 %) 
verursacht hat.

 b) Gesundheitsschäden durch Strahlen.
 c) Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am  

Körper der versicherten Person, sofern kein Unfallereignis nach Zif-
fer 1.1 diese Gesundheitsschäden überwiegend (das heißt: zu mehr 
als 50 %) verursacht hat. Als Heilmaßnahmen oder Eingriffe gelten 
auch strahlendiagnostische und strahlentherapeutische Handlungen.

 d) Infektionen.
 Ausnahme: 
 Sie infizieren sich 
	 ❍ mit Tollwut oder Wundstarrkrampf,
	 ❍ mit anderen Krankheitserregern, die durch nicht nur geringfügige 

Unfallverletzungen in den Körper gelangten. Geringfügig sind Unfall-
verletzungen, die ohne die Infektion und ihre Folgen keiner ärztlichen 
Behandlung bedürfen.

	 ❍ durch solche Heilmaßnahmen oder Eingriffe, für die ausnahmsweise 
Versicherungsschutz besteht (Ziffer 3.4 c ).

 In diesen Fällen gilt der Ausschluss nicht.
 e) Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den 

Schlund (Eingang der Speiseröhre).
 f) Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn 

diese durch einen Unfall verursacht wurden.
 g) Bauch- oder Unterleibsbrüche.
 Ausnahme: 
	 ❍ Sie sind durch eine gewaltsame, von außen kommende Einwirkung 

entstanden, und für die Einwirkung besteht Versicherungsschutz nach 
diesem Vertrag. In diesem Fall gilt der Ausschluss nicht.

4. Was ist nach einem Unfall zu beachten 
(Obliegenheiten)? 

Die Fristen und sonstigen Voraussetzungen für die einzelnen Leistungsarten 
sind in Ziffer 2 geregelt. Die folgenden Verhaltensregeln (Obliegenheiten) 
müssen Sie nach einem Unfall beachten, denn ohne Ihre Mithilfe kann die 
HanseMerkur ihre Leistung nicht erbringen.
1. Nach einem Unfall, der voraussichtlich zu einer Leistung führt, müssen 

Sie unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen 
und die HanseMerkur unterrichten. 

2. Die HanseMerkur beauftragt Ärzte, falls dies für die Prüfung ihrer Leis-
tungspflicht erforderlich ist. Von diesen Ärzten müssen Sie sich untersu-
chen lassen. Die HanseMerkur trägt die notwendigen Kosten und den 
Verdienstausfall, der durch die Untersuchung entsteht. 

3. Für die Prüfung der Leistungspflicht benötigt die HanseMerkur mög-
licherweise Auskünfte von Ärzten, die Sie vor oder nach dem Unfall 
behandelt oder untersucht haben sowie von anderen Versicherern, Ver-
sicherungsträgern und Behörden.

 Sie müssen der HanseMerkur ermöglichen, die erforderlichen Auskünfte 
zu erhalten. Dazu können Sie die Ärzte und die genannten Stellen er-
mächtigen, der HanseMerkur die Auskünfte direkt zu erteilen. Ansons-
ten können Sie die Auskünfte selbst einholen und der HanseMerkur zur 
Verfügung stellen.

 Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsan-
spruchs entstehen, übernimmt die HanseMerkur bei Invaliditätsleistung 
bis zu 1‰ der versicherten Summe. Bei Kosten für kosmetische Opera-
tionen sowie für Such-, Bergungs- und Rettungseinsätze werden bis zu 
1 % der jeweils versicherten Summe übernommen.

 Sonstige Kosten übernimmt die HanseMerkur nicht.
4. Wenn der Unfall zum Tod der versicherten Person führt, ist dies innerhalb 

von 48 Stunden der HanseMerkur zu melden. Soweit zur Prüfung der Leis-
tungspflicht erforderlich, ist der HanseMerkur das Recht zu verschaffen, 
eine Obduktion – durch einen von ihr beauftragten Arzt – durchführen 
zu lassen. 

5. Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 
 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben 

sich aus Ziffer 7.4 des allgemeinen Teils.

Reisegepäck-Versicherung

1. Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

Sie haben Versicherungsschutz, wenn Ihr Reisegepäck von einem versicherten 
Ereignis betroffen wird. Ein versichertes Ereignis liegt vor, wenn
1. aufgegebenes Reisegepäck abhandenkommt, zerstört oder beschädigt 

wird, während es sich im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, 
Beherbergungsbetriebes oder einer Gepäckaufbewahrung befindet;

2. aufgegebenes Reisegepäck den Bestimmungsort nicht am selben Tag 
wie Sie erreicht (Lieferfristüberschreitung); 

3. während der übrigen Reisezeit Reisegepäck abhandenkommt, zerstört 
oder beschädigt wird durch

 a) strafbare Handlungen Dritter. Hierzu zählen Diebstahl, Einbruch-
diebstahl, Raub, räuberische Erpressung und vorsätzliche Sachbe-
schädigung;

 b) einen Transportmittelunfall (z. B. Verkehrsunfälle);
 c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Sturm, Überschwemmung, Erdrutsch, 

Erdbeben, Lawinen.

2. Welche Sachen versichert Ihre 
Reisegepäck-Versicherung?

1. Versichert sind Sachen des persönlichen Reisebedarfs, die Sie auf Ihre 
Reise mitnehmen, sowie Geschenke und Reiseandenken, die Sie während 
der Reise erwerben. Gegenstände, die üblicherweise nur zu beruflichen 
Zwecken mitgeführt oder während der Reise erworben werden, sind nicht 
versichert. 

2. Sportgeräte, jeweils mit Zubehör (nicht jedoch Motoren), sind nur versi-
chert, solange sie sich nicht im bestimmungsgemäßen Gebrauch befin-
den. 

3. Wertsachen sind nur versichert, solange sie 
 a) bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden, oder
 b) in persönlichem Gewahrsam und sicher verwahrt mitgeführt werden, 

oder
 c) sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäudes 

oder eines Passagierschiffes befinden, oder
 d) der Campingplatzleitung zur Aufbewahrung übergeben sind, oder
 e) sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß gesicherten Wohn-

wagen/Wohnmobil oder in einem fest umschlossenen und durch 
Verschluss gesicherten Kraftfahrzeug nicht einsehbar auf einem of-
fiziellen Campingplatz befinden.

 Als Wertsachen zählen Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelme-
tall, Foto-, Filmapparate, EDV-Geräte, elektronische Kommunikations- und 
Unterhaltungsgeräte inkl. Zubehör. Schmucksachen und Gegenstände 
aus Edelmetall sind jedoch in den Punkten c) bis e) nur versichert, so-
lange sie außerdem in einem verschlossenen Behältnis untergebracht 
sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen die Wegnahme des Behältnisses 
selbst bietet.

3. Welche Leistungen umfasst Ihre 
Reisegepäck-Versicherung? 

Im Versicherungsfall ersetzt die HanseMerkur bis zur Versicherungssumme für
1. zerstörte oder abhanden gekommene Sachen ihren Versicherungswert 

zur Zeit des Schadeneintritts. Als Versicherungswert gilt der Betrag, der 
allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte am 
ständigen Wohnort der versicherten Person anzuschaffen, abzüglich ei-
nes dem Zustand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch 
etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert); 
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2. beschädigte, reparaturfähige Sachen die notwendigen Reparaturkosten 
und gegebenenfalls eine bleibende Wertminderung, höchstens jedoch 
den Versicherungswert;

3. Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert;
4. die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässen, Kraftfahr-

zeugpapieren und sonstigen Ausweispapieren die amtlichen Gebühren.
Soweit nicht anders vereinbart, beträgt die Versicherungssumme bei Tari-
fen für Einzelpersonen 2.000,– EUR und für Familien 4.000,– EUR je Ver-
sicherungsfall.

4. Welche Entschädigungsgrenzen sind zu beachten? 

Sofern nicht anders vereinbart, erstattet die HanseMerkur je Versicherungs-
fall bei
1. Lieferfristüberschreitung die nachgewiesenen Aufwendungen für not-

wendige Ersatzkäufe bis zu 500,– EUR; 
2. Schäden an Wertsachen bis zu 50 % der Versicherungssumme;
3. Schäden an Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräten, jeweils mit Zubehör 

bis 250,– EUR;
4. Schäden an Golf- und Tauchausrüstungsgegenständen sowie Fahrrädern, 

jeweils mit Zubehör, bis 750,– EUR;
5. Schäden an Wellenbrettern und Segelsurfgeräten, jeweils mit Zubehör 

bis zu 500,– EUR;
6. Schäden an Musikinstrumenten und Zubehör bis zu 250,– EUR;
7. Schäden an EDV-Geräten sowie elektronischen Kommunikations- und  

Unterhaltungsgeräten mit Zubehör bis zu 250,– EUR.

5. Welche Einschränkungen des 
Versicherungsschutzes sind zu beachten? 

1. Nicht versicherte Sachen und Ereignisse
 Nicht versichert sind
 a) Schäden durch Verlieren, Liegen-, Stehen- oder Hängenlassen von 

Gegenständen;
 b) Schäden, die durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit 

der versicherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß verursacht wer-
den;

 c) Bargeld, Schecks, Scheckkarten, Kreditkarten, Telefonkarten, Wertpa-
piere, Fahrscheine, Urkunden und Dokumente aller Art, Gegenstände 
mit überwiegendem Kunst- oder Liebhaberwert, Zahngold, Prothesen 
jeder Art, Schusswaffen jeder Art inklusive Zubehör sowie Land-, Luft- 
und Wasserfahrzeuge, Hängegleiter, Gleitflieger, Fallschirme, jeweils 
mit Zubehör;

 d) Schäden, die zum Buchungszeitpunkt der Reise oder bei Abschluss 
des Versicherungsvertrages vorhersehbar waren;

 e) Schäden, die durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, in-
nere Unruhen, Streik, Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung 
oder sonstige Eingriffe von hoher Hand, Elementarereignisse sowie 
aktiver Teilnahme an Gewalttätigkeiten während einer öffentlichen 
Ansammlung oder Kundgebung verursacht werden.

2. Einschränkung des Versicherungsschutzes bei grober Fahrlässigkeit
 Führen Sie den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist die Hanse-

Merkur berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

3. Einschränkung des Versicherungsschutzes in Kraft- und Wassersport-
fahrzeugen und beim Camping durch strafbare Handlungen Dritter

 a) Es besteht Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck in Kraft-
fahrzeugen, Anhängern und Wassersportfahrzeugen. Voraussetzung 
ist, dass sich das Reisegepäck nicht einsehbar in einem fest umschlos-
senen und durch Verschluss gesicherten Innen- bzw. Kofferraum (bei 
Wassersportfahrzeugen Kajüte oder Packkiste) oder in mit dem Fahr-
zeug fest verbundenen Gepäckboxen befindet. 

 b) Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck während des Zel-
tens oder Campings besteht nur auf offiziellen (von Behörden, Ver-
einen oder privaten Unternehmern eingerichteten) Campingplätzen.

 c) Werden die Sachen unbeaufsichtigt zurückgelassen, so besteht Ver-
sicherungsschutz nur tagsüber zwischen 6.00 und 22.00 Uhr und 
wenn das Fahrzeug, der Anhänger oder das Zelt geschlossen ist. 
Zwischen 22.00 und 6.00 Uhr besteht Versicherungsschutz in einem 
unbeaufsichtigten Kraftfahrzeug während einer Fahrtunterbrechung 
von nicht länger als 2 Stunden. Als Beaufsichtigung gilt nur Ihre 
ständige Anwesenheit oder die einer von Ihnen beauftragten Ver-
trauensperson beim zu sichernden Objekt.

6. Was muss im Schadenfall beachtet werden 
(Obliegenheiten)? 

1. Sicherstellung von Ersatzansprüchen gegen Dritte
 Schäden an in Gewahrsam gegebenem Gepäck sowie Schäden durch 

nicht fristgerechte Auslieferung müssen Sie unverzüglich der Aufgabe-
stelle anzeigen und sich dies schriftlich bestätigen lassen. Der Hanse-
Merkur ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen. Bei äußerlich nicht 
erkennbaren Schäden müssen Sie das jeweilige Unternehmen nach der 
Entdeckung unverzüglich unter Einhaltung der jeweiligen Reklamati-
onsfrist, spätestens innerhalb von 7 Tagen auffordern, den Schaden zu 
besichtigen und zu bescheinigen.

2. Polizeiliche Meldung
 Schäden durch strafbare Handlungen Dritter und Brandschäden müssen 

Sie unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung 
eines vollständigen Verzeichnisses aller vom Schadenfall betroffenen 
Sachen anzeigen und sich dies schriftlich bestätigen lassen. Das der Po-
lizei einzureichende Verzeichnis der vom Schadenfall betroffenen Gegen-
stände muss als Einzelaufstellung gefertigt werden und auch Angaben 
über den jeweiligen Anschaffungszeitpunkt sowie den Anschaffungspreis 
der einzelnen Gegenstände enthalten. Das vollständige Polizeiprotokoll 
muss der HanseMerkur eingereicht werden.

3. Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten
 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten ergeben 

sich aus Ziffer 7.4 des allgemeinen Teils.

Verhaltensregeln zum Datenschutz
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des 
Versicherungsvertrags, zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, ins-
besondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten 
von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten 
ist grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungs-
wirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen Versiche-
rungswirtschaft verpflichtet, maßgebliche Gesetze einzuhalten und 
Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. Erläute-
rungen dazu können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im 
Internet unter www.hmrv.de/service/datenschutz abrufen können. 
Ebenfalls dort im Internet abrufen können Sie Listen der Unternehmen 
unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilneh-
men, sowie Listen der Auftragnehmer/Dienstleister, zu denen nicht 
nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen. Sie können Aus-
kunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. Dar-
über hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn 
diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder 
Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich 
erweist. Bitte wenden Sie sich bei Frage stellungen zum Datenschutz 
an den Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@hansemerkur.de 
oder an die Anschrift auf der Vorderseite.
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